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A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Mit Schreiben vom 7. Jänner 2016 beauftragte  uns das Amt der NÖ Landesregie-
rung  mit  der  Prüfung  der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungsabschlusses zum
31. Dezember   2015  des  NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds im  Sinne der
Zielsetzung  dieses Fonds.

Diese  Prüfung  erstreckte  sich  darauf,  ob  bei  der  Erstellung  des Rechnungsab-
schlusses und der Buchführung die gesetzlichen Vorschriften beachtet wurden.

Bei unserer  Prüfung  beachteten wir die in Österreich  geltenden gesetzlichen Vor-
schriften und die berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von
Abschlussprüfungen. Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinrei-
chender Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses gewährleisten  soll. Eine absolu-
te Sicherheit  lässt sich nicht erreichen,  weil jedem Rechnungslegungs- und inter-
nen Kontrollsystem die Möglichkeit  von Fehlern  immanent  ist und auf  Grund der
stichprobengestützten Prüfung  ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentli-
che Fehldarstellungen im Rechnungsabschluss unentdeckt  bleiben. Die Prüfung
erstreckte  sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand  von Sonder-
prüfungen bilden.

Wir  haben  den  Auftrag  in  den  Monaten  Februar  bis  April  2016  (mit Unterbre-
chungen) durchgeführt. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verant-
wortlichkeit  (auch gegenüber Dritten)  gelten die von der Kammer  der Wirtschafts-
treuhänder herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Abschlussprü-
fungen  (Anlage  4). Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der Ge-
sellschaft  und dem Abschlussprüfer, sondern  auch  gegenüber  Dritten. Bezüglich
unserer Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer  gegenüber  dem Fonds
und gegenüber Dritten kommt§ 275 UGB zur Anwendung.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchführung samt Belegen, der Rech-
nungsabschluss 2015 sowie vorgelegte Nachweise. Auskünfte erteilten uns die
Mitarbeiter  der Abteilung Landwirtschaftsförderung (LF3) sowie die zuständigen
Sachbearbeiter der Buchhaltungsabteilung F1-BU-AH-Fonds  des Amtes der NÖ
Landesregierung.
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Die von den Bevollmächtigten unterzeichnete Vollständigkeitserklärung vom 4. April
2016 haben wir zu unseren Akten genommen.

Der  im  vorliegenden  Bericht  unter  Abschnitt  D  und  E  erläuterte Rechnungsab-
schluss  besteht aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember  2015 (Anlage 1)
und der Erfolgsrechnung  für das Jahr 2015 (Anlage 2). Um den Berichtsadressaten
auch über die wirtschaftliche  Entwicklung des Fonds zusammengefasst zu informie-
ren, haben  wir im Abschnitt  C "Wirtschaftliche Verhältnisse" die Vermögens-
und Erfolgslage  und daraus abgeleitet die Geldflussrechnung in einem Mehrjahres-
vergleich  (2011  bis 2015) und  die zum 31.12.2015 frei verfügbaren  Mittel darge-
stellt.

Dem Statistischen Zentralamt  sind  gemäß § 3  Abs  1  Z  1 Gebarungsstatistik-
Verordnung (BGBI. II Nr. 361/2002) jährlich die Daten des Rechnungsabschlusses,
die Bilanzdaten, die Daten der Gewinn- und Verlustrechnung und Daten über die
Erwerbstätigkeit mittels Formblättern  zu übermitteln. Diese Formblätter sind dem
Bericht in Anlage 3 beigefügt.

Zum Ausweis  der fremdfinanzierten Subventionen  zuzüglich kapitalisierter Zinsen
ist folgendes anzumerken:

Die gegebenen  Subventionen  für Güterwegebau, Telefonbau,  Ausbau der Voll-
elektrifizierung, Maßnahmen des ÖPUL  sowie "einzelbetriebliche Investitionen und
Beihilfe   für  die 1. Niederlassung" (Erweiterung   durch Landtagsbeschluss  vom
29. Juni 2000) wurden durch die Aufnahme  von Darlehen finanziert. Das Land NÖ
übernahm für Darlehen in Höhe von insgesamt € 108.355.195,74 (1.491 Mio S) die
Haftung als Bürge und Zahler, und zwar aufgrund der Landtagsbeschlüsse vom

16. Dezember 1976
13. Dezember 1979
11. Dezember 1980
03. Dezember 1981
28.Jänner1982
16. Dezember 1982
20. Dezember 1983

13.Dezember 1984
29. Jänner1986
18. Dezember 1986
09. April 1987
17. Dezember 1987
15. Dezember 1988
12. Dezember 1996

Der Landtagsbeschluss vom 16.12.1976  stellt den Grundsatzbeschluss zur Finan-
zierung des Güterwegebaues im Wege von Darlehen dar. Es handelt sich dabei um
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die Formulierung eines  konkreten  politischen Programmes; zu  dessen Verwirkli-
chung "werden voraussichtlich  108 Mio € (1,4  Mrd S) Beihilfen benötigt, ...". "... zu
dieser Darlehensaufnahme ist eine Landeshaftung notwendig."

Aufgrund  des Landtagsbeschlusses vom 13.12.1979 wurde eine weitere Dar-
lehensaufnahme beschlossen, wobei im Motivenbericht  ausdrücklich festgestellt
wird,"... dieses Darlehen soll ... durch Landesmittel zurückgezahlt werden."

Im  Motivenbericht zum Landtagsbeschluss vom  11.12.1980  ist  ebenfalls ausge-
führt: "... auch dieses Darlehen  soll einschließlich  der Zinsen vom Land zurückge-
zahlt werden, sofern der Fonds nicht über eigene Mittel verfügt."

Schließlich  ist im  Motivenbericht  zum Landtagsbeschluss vom  28.1.1982 ausge-
führt: "... die Mittel im ordentlichen  Haushalt  des Landes  werden  nur mehr  in der
Höhe veranschlagt,  die zur Rückzahlung aufgenommener Darlehen notwendig ist."

Gleichlautende bzw. ähnliche  Formulierungen  sind auch in den übrigen Landtags-
vorlagen zu finden.

Mit Landtagsbeschluss vom 11. Juli 1991 wurde die NÖ Landesregierung ermäch-
tigt, in Abänderung bereits bestehender Hattungen gemäß § 1357 ABGB als Bürge
und Zahler  der Zusammenfassung aller 18 Darlehen,  die dem NÖ landwirtschaftli-
chen Förderungsfonds gewährt  wurden, auf ein Einzeldarlehen mit einer Laufzeit
von 20 Jahren zuzustimmen.

Am 12. Dezember  1996 wurde vom Landtag beschlossen, die Zweckwidmung der
Landeshaftung für Darlehensaufnahmen des NÖ landwirtschaftlichen Förderungs-
fonds  auf  Maßnahmen  des  ÖPUL (Umweltprogramm) zu erweitern. Durch diese
Erweiterung  der Zweckwidmung soll  der  seinerzeit  festgelegte  Höchstbetrag der
Haftung  nicht berührt werden. Die Finanzierung  der Maßnahmen  soll durch derzeit
nicht ausgenützte  Mittel im Haftungsrahmen erfolgen, wobei die Maßnahmen des
ÖPUL einen Betrag von maximal rd. 20 Mio € (280 Mio S) ausmachen sollen.

Der Landtag  hat am 29. Juni 2000 beschlossen, die Zweckwidmung für die über-
nommene Landeshaftung für eine Darlehensaufnahme des NÖ landwirtschaftlichen
Förderungsfonds für landwirtschaftliche Siedlungsverfahren (1. Tranche) auf die
Maßnahmen "einzelbetriebliche Investitionen  und Beihilfe für die 1. Niederlassung"
zu erweitern (2. Tranche). Für den Zweck  der landwirtschaftlichen lnvestitionsför-
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derung  ist nur eine einmalige  Ausnützung  des Haftungsrahmens vorgesehen. Die
Finanzierung der Maßnahmen soll durch derzeit nicht ausgenützte Mittel im Haf-
tungsrahmen  für  das vom NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds aufgenom-
mene Darlehen für Siedlungsverfahren erfolgen. Durch diese Erweiterung der
Zweckwidmung wird der seinerzeit  festgelegte  Höchstbetrag der Haftung (2. Tran-
che) von € 18.168.208,54 (250 Mio S) nicht berührt. Im Jahr 2001 wurden  zu die-
sem Zweck € 14.825.258,17 (204 Mio S) aufgenommen.

Mit Landtagsbeschluss vom  16.  November  2006  wurden  die bestehenden Haf-
tungen gemäß § 1357 ABGB (rd. 108 Mio €) für die Darlehen folgendermaßen ge-
ändert:

Reduzierung des Haftungsbetrages betreffend die "1. Tranche" (von
€ 90.186.987,20 auf€ 34.032.000,00);
Erhöhung des Haftungsbetrages betreffend die "2. Tranche" (von
€ 18.168.208,54 auf € 26.252.000,00);
Erstreckung der Haftung für 1. und 2. Tranche bis zur vollständigen Tilgung.

ln  der  Sitzung  der Niederösterreichischen Landesregierung vom 22. Dezember
2015 wurden die bestehenden Hattungen folgendermaßen geändert:

die Haftung für Tranche 1 entfällt in Folge vollständiger Tilgung des Kredits,
die Haftung für Tranche 2 bleibt unverändert  aufrecht und dient der Refinanzie-
rung  der  am  31.12.2015  endfälligen  Kredite  durch  die Raiffeisenlandesbank
Wien-NÖ.

Die bestehenden Gesamtverbindlichkeiten des NÖ landwirtschaftlichen Förde-
rungsfonds vermindern sich dadurch. Eine Ausweitung der bereits bestehenden
Haftungsbeträge erfolgte  nicht, es wurde lediglich die Laufzeit  der Finanzierungen
und damit der Landeshaftung verlängert.

Aus den  angeführten Formulierungen geht  die Absicht  hervor,  künftig  für Zinsen
und Tilgung  der aufgenommenen Darlehen  in Form von Landesbeiträgen an den
NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds zu sorgen, d.h. die Ausgaben  des Fonds
für die laufenden Annuitäten aus dem Landesbudget zu finanzieren.

Im Hinblick  auf diese Refinanzierungsabsicht werden die in den einzelnen Jahren
gegebenen   Subventionen   einschließlich   kapitalisierter   Zinsen, soweit sie durch
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Darlehen  finanziert  werden,  wie  in  den  Vorjahren  nicht  als  Aufwand behandelt,
sondern  als Rechnungsabgrenzungsposten eigener  Art erfolgsneutral ausgewie-
sen.

Von  den Erträgen aus  jährlich  gewährten Landesbeiträgen werden  die Aufwen-
dungen  für Kapitaltilgungs- und Zinsenzahlungen (Annuitäten)  betreffend die oben
genannten Darlehen mit Landeshaftung offen abgesetzt.
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B. Rechtliche Verhältnisse

Der "NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds" gründet  seine Rechtspersönlichkeit
auf die Bestimmungen des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds- und Sied-
lungsgesetzes 1972, LGBI 6645.

Der Fonds hat seinen Sitz in St. Pölten.

Organe des Fonds sind das Kuratorium und der Geschäftsführer.

Dem Kuratorium obliegt die Vertretung  des Fonds. Es besteht aus so vielen Mit-
gliedern, wie jeweils Mitglieder für die Landesregierung vorgesehen  sind. Für jedes
Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen.

Durch Beschlüsse der NÖ Landesregierung waren folgende Mitglieder bestellt:

Mitglieder:

LAbg. Bgm. Anton Kasser
VPräs.KOStv. LAbg. Bgm.Karl Moser
LAbg. Michaela Hinterholzer
LAbg. KOStv lng. Johann Hofbauer
LAbg. Doris Schmidl
LAbg. lng. Hermann Haller
Landtagspräs. LAbg. Franz Gartner
LKR Josef Etzenberger
Hermann Priller

Ersatzmitglieder:

LAbg. Franz Mold LAbg. Josef
Edlinger Präs.KOStv.LAbg. Mag.
Alfred Riedl LAbg. Bgm. lng. Franz
Rennhofer LAbg. Hermann Hauer
LAbg. Bgm. Richard Hogl
LAbg. llona Tröls-Holzweber
LAbg. Herbert Thumpser, MSc
LAbg. Walter Naderer

Der Geschäftsführer hat die laufenden Geschäfte zu führen. Ihm obliegt die
rechtsverbindliche Zeichnung   unter Voransetzung   der  vollen Bezeichnung des
Fonds.

Landesrat Dr. Stephan Pernkopf ist als für die Angelegenheiten der Land- und
Forstwirtschaft   zuständiges Mitglied   der Landesregierung Geschäftsführer des
Fonds. Sein Ersatzmitglied  ist LAbg. lng. Manfred Schulz. Die  Stellvertreter des
Geschäftsführers in der  Vorsitzführung  des  Kuratoriums  sind LAbg. Bgm. Anton
Kasser und Landtagspräs.  LAbg. Franz Gartner. Der Geschäftsführer hat folgende
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Bedienstete des Amtes der NÖ Landesregierung zu rechtsverbindlicher Zeichnung
bevollmächtigt:

Dipl. lng. Ernest Reisinger
Dr. Andreas Gellner
Dipl. lng. Gottfried Angerler

Der Fonds wurde für folgende Aufgaben errichtet:

1. Besorgung der Aufgaben als Siedlungsträger;
2. Förderung  von Maßnahmen  gemäß § 2 NÖ landwirtschaftliches Förderungs-

fonds- und Siedlungsgesetz, LGBI 6645, (Siedlungsverfahren);
3. Förderung von Maßnahmen nach dem NÖ Landwirtschaftsgesetz (LGBI 6100);
4. Ausbau und Erhaltung von Straßen, die vorwiegend zur ordnungsgemäßen Füh-

rung  eines  oder  mehrerer  land-  oder  forstwirtschaftlicher  Betriebe notwendig
sind oder überwiegend dem Transport land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnis-
se oder Betriebsmittel dienen (land- und forstwirtschaftliche Wege);

5. Förderung von Wohnbauförderungsmaßnahmen wie etwa Baugestaltungsmaß-
nahmen und zur Förderung von Alternativheizungen.

Der Fonds erhält seine Mittel aus

1. Beiträgen des Bundes oder eines Fonds des Bundes;
2. Beiträgen des Landes nach Maßgabe des jeweiligen Landesvoranschlages;
3. Beiträgen anderer öffentlich rechtlicher Körperschaften;
4. aufgenommenen Darlehen;
5. den Eingängen von Tilgungsraten und Zinsen (Verzugszinsen) der aus Fonds-

mitteln gewährten Darlehen;
6. den Eingängen von Zinsen angelegter Fondsmittel und
7. aus Spenden, Stiftungen, privaten Zuwendungen und allfälligen sonstigen Ein-

nahmen.

Die Kosten der Verwaltung des Fonds trägt das Land Niederösterreich.

Der Fonds "NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds" ist kein Betrieb gewerblicher
Art einer Körperschaft öffentlichen Rechts im Sinne des § 2 Körperschaftsteuerge-
setz 1988 und des § 2 Abs 3 Umsatzsteuergesetz 1972 in der Geltung des Um-
satzsteuergesetzes 1994. Dies wurde vom Finanzamt für Körperschaften mit
Schreijben vom 23. Juni 1989 bestätigt.
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1.808

................ .........

28.620

1.584
62

4.897
..........................

0
808...........................

..
26.252

1.409
7

.. ...................7..7-
0

-1.000
------------

-1.000
------------

-2.368

-175
-55

38.355
--------·---·-

35.361
------------

32.831
------------·

30.266
.................... ...........

27.668
................................. .. ... .. ... ...-2-.-5-9-8. ...

Summe Passiva 42.906 41.426 40.458 36.894 33.373 -3.521

C. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Vermögenslage

------------- ------------

........................... .. ...................... .....

1.808 808
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erhaltene Beiträge

abzgl. Annuität Güterwegdarlehen

Erträge aus Beiträgen

sonstige Erträge

Finanz,ertrag aus angelegten Fondsmitteln

Summe Erträge

geleistete Förderungen

rückgestellt für noch zu verbrauchende
Förderungsmittel

Verwaltungsaufwand (inkl. Steuern)

Zinsen für Zwischenfinanzierung

Summe Aufwendungen

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

2011 2012 2013 2014 2015
TEuro

6.370

-5.707

TEuro

5.700

-2.884

TEuro

5.610

-2.563

TEuro

4.550

-2.574

TEuro

3.850

-2.819

663

0

52

2.816

140

22

3.047

28

20

1.976

0

13

1.031

0

2

---- ....-7...1...-
3.022

0

23

0

2.978
..........................

2.824

0

16

5

3.095
........................

2.938

0

14

0

1.989
............................

1.976

0

12

0

.............1.033

946

0

9

0

3.045................... ....
2.845 2.952.. ----------·

1.988 955
..................... .......

-2.330 133 143 1 78

2. Erfolgslage

...................... .. ......................
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3. Geldflussrechnung

1 Einzahlungen Landesbeiträge

2 + Einzahlungen sonstige Beiträge

3 + Tilgungsraten und Zinsen für Förderungsdarlehen

4  + Einzahlungen für angelegte Fondsmittel

2011 2012 2013 2014 2015
TEuro

6.370

0
0

52

TEuro

5.467

0
0

22

TEuro

4.657

0
0

20

TEuro

4.500

0

0
13

TEuro

4.020

0

0
2

5 Summe Mittelaufbringung 6.422 5.489 4.677 4.513 4.022

6   - Auszahlung von Förderungszuschüssen

7 - Auszahlung von sonstigen Förderungen

8 + Rückzahlung von Förderungen

9 - Annuität für Darlehen mit Landeshaftung

-4.522

-183
127

-5.648

-1.443

-127
122

-2.884

-1.519
-104

0
-2.563

-2.976
-14

0
-2.545

-1.946

0
150

-2.873
10 Summe Förderungen und Darlehenstilgung -10.226 -4.332 -4.186 -5.535 -4.669
11 Netto-Geldfluss aus der Förderungstätigkeit (Z 5 + 10) -3.804 1.157 491 -1.022 -647

12 + Einzahlung zweckgebundener Mittel

13 - Auszahlung zweckgebundener Mittel

419

-695
156

-648
202

-251
192

-520

136
-311

14 Netto-Geldfluss aus sonstiger Finanzierung (Z 12 bis 13) -276 -492 -49 -328 -175

15 - Auszahlungen für Verwaltung

16 -  Zinsenzahlungen  für Zwischenfinanzierung

16 - Zahlungen für Steuern

-10

0
-13

-10
-14

-6

-10

-18

-5

-10

0

-3

-9

0

-1
17 Veränderung des Finanzmittelbestandes (Z 11+14 bis 16)

18 + Finanzmittelanfangsbestand

-4.103

11.246

635

7.143

409

7.778

-1.363

8.187

-832

6.824
19 = Finanzmittelendbestand 7.143 7.778 8.187 6.824 5.992

4. Darstellung der frei verfügbaren Mittel zum 31.12.2015

Guthaben bei Kreditinstituten 5.991.800,30

abzüglich
Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mittel
sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen für Beratungskosten und offene Förderungen
frei verfügbare Mittel

-1.408.850,17
-6.761,14

-808.000,00
3.768.188,99
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D. Erläuterungen zur Vermögensrechnung
zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

A. Finanzanlagevermögen

I. Wertrechte € 72,67
31.12.2014: € 72,67

Ausgewiesen  wird der Geschäftsanteil an der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-
Wien.

B. Umlaufvermögen

I.Forderungen

1. Beitragsforderungen an Gebietskörper-
schaften

€ 1.128.805,49
31.12.2014: € 1.449.802,58

Zusammensetzung:

2014
€

2015
€

Vorfinanzierung Technische Hilfe
Vorfinanzierung Landesbeitrag
Vorfinanzierung Projekte RU5

30,00
1.238.181,62

211.590,96

166,50
1.066.836,25

61.802,74
1.449.802,58 1.128.805,49

zu Vorfinanzierung Landesbeitrag: Die zum Jahresende  vorfinanzierten Landesbei-
träge wurden dem NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds Anfang 2016 rück-
erstattet.
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s

zu Forderung Projekte RU5
Stand am 1. Jänner
Depot*)
Umbuchung  zu Technische Hilfe
Einzahlungen
ausbezahlte Förderungen

2014
€

259.259,38
-61.958,74

-5.582,57
-536.155,64
556.028,53

2015
€

211.590,96
-61.958,74

30,00
-681.544,49
593.685,01

Stand am 31.Dezember 211.590,96 61.802,74

*) Depotzahlung der AMA

Bei gewissen  Projekten  des Naturschutzes  tritt die Abteilung Naturschutz  (RU5) in
NÖ  als Förderungswerber auf. Dabei muss die Abteilung  Naturschutz  die Kosten
für die beantragten  Projekte  vorweg bezahlen. Erst im Nachhinein  werden  die Be-
lege geprüft  und die Förderung  bereit gestellt.  Aufgrund der Vereinbarung LF3-A-
116/141-2008 vom 11.9.2008  erfolgt die Zwischenfinanzierung der Förderung (EU-
und Landesmittel)  durch Begleichung  der förderrelevanten Rechnungen durch den
NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds.

Die zu Jahresende  vorfinanzierten Beträge werden 2016 dem NÖ landwirtschaftli-
chen Förderungsfonds rückerstattet werden.

zu Technische Hilfe
Stand am 1. Jänner

2014
€

0,00

2015
€

30,00
Umbuchung von Projekten RU5
Einzahlungen
ausbezahlte Förderungen

5.582,57
-84.073,84
78.521,27

-30,00
-108,60
275,10

Stand am 31. Dezember 30,00 166,50

Im Rahmen des Programms Ländliche Entwicklung stehen für die administrative
Umsetzung  Mittel aus  der Maßnahme "Technische Hilfe" zur  Verfügung. Ein Teil
davon  entfällt  auf die so genannte "Länder-Technische Hilfe", die für Organisati-
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onsentwicklung, Coaching, Evaluierung, Publizitätstafeln etc.  verwendet werden
kann. Diese wird in Form einer Auftragsvergabe ausschließlich von der Programm-
verantwortlichen Landesstelle  (in  NÖ  LF3)  abgewickelt.  Die  Auszahlung erfolgt
über das Zahlstellensystem der AMA. Da dies in der Regel bis zu 3 Monate in An-
spruch nimmt, erfolgt  eine Vorfinanzierung der offenen Rechnungen aus dem NÖ
Landwirtschaftlichen Förderungsfonds.

Das Programm  mit der Laufzeit 2007 bis 2013 wurde im Jahr 2014 abgeschlossen.
Im Jahr 2015 ist der Beginn des Programms  mit der Laufzeit 2014 bis 2020 ersicht-
lich.

II. Guthaben bei Kreditinstituten € 5.991.800,30
31.12.2014: € 6.824.081,95

Zusammensetzung: €

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
Kontonummer 000-00.082.818 (ordinario)

Landes-Hypothekenbank NÖ
Kontonummer 1152-989314

2.713.643,29

3.278.157,01
5.991.800,30

Die Bankguthaben  wurden uns anhand von Kontoauszügen sowie Bankbestätigun-
gen  nachgewiesen. Die Verzinsung   der  Girokonten   lag  Ende  2015  bei 0,01-
0,1250/o.
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€ 26.252.000,00
31.12.2014: € 28.620.161,90

C.Rechnungsabgrenzungsposten

1. fremdfinanzierte Subventionen zu-
züglich kapitalisierter  Zinsen *)

Entwicklung: € €

€-Kredit
Stand am 1. Jänner
Differenz
Stand am 31. Dezember

CHF-Kredit
Stand am 1. Jänner
Tilgung
Stand am 31. Dezember

26.251.378,71
621,29

2.368.783,19
-2.368.783,19

26.252.000,00

0,00
26.252.000,00

*) Aufgrund von Landtagsbeschlüssen hat das Land NÖ für diese Beträge die Bürge- und Zahlerhaftung übernommen
und in den Motivenberichten ausgedrückt, künftig für Tilgung und Zinsen in Form von Landesbeiträgen zu sorgen.
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PASSIVA

A. Fondsvermögen € 4.897.067'15
31.12.2014: € 4.819.478,31

Entwicklung: 2014 2015
€ €

Stand am 1. Jänner 4.818.699,14 4.819.478,31
Jahresüberschuss 779,17 77.588,84
Stand am 31. Dezember 4.819.478,31 4.897.067,15

B. Rückstellungen € 808.000,00
31.12.2014: € 1.808.000,00

2014
€

2015
€

1. Rückstellungen für noch nicht verbrauchte
Förderungsmittel 1.800.000,00 800.000,00

2. sonstige Rückstellungen 8.000,00 8.000,00
1.808.000,00 808.000,00

ad 2.
Entwicklung:

Prüfungskosten

Stand am
1.1.

Verbrauch
AuflösunQ Zuführung Stand am

31.12.
€

8.000,00

€

8.000,00

€

8.000,00

€

8.000,00
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C. Verbindlichkeiten

1. Darlehen mit Haftung des Landes NÖ € 26.252.000,00
31.12.2014: € 28.620.161,90

Das von der Landes-Hypothekenbank NÖ gewährte  Darlehen  betrifft die Refinan-
zierung der geleisteten Förderungen für den Güterwegebau, den Ausbau der Elek-
trifizierung, den Telefonausbau, Maßnahmen    des   ÖPUL (Umweltprogramm)
(1. Tranche) sowie "einzelbetriebliche Investitionen und Beihilfen für die 1. Nieder-
lassung" (2. Tranche).

Die NÖ Landesregierung hat für diese Darlehen die Haftung als Bürge und Zahler
gemäß§ 1357 ABGB übernommen.

Zusammensetzung:

1.1.Güterwegedarlehen (1. Tranche)

2014
€

2015
€

Kto.Nr. 144318005
1.2. Investitionsförderungsdarlehen (2. Tran-
che)

2.368.783,19 0,00

Kto.Nr. 0466-095702
Kto.Nr. 0466-133302
IBAN AT64 3200 0011 0008 2818

12.365.135,80
13.886.242,91

0,00
28.620.161,90

0,00
0,00

26.252.000,00
26.252.000,00

Zum 31.12.2015  wurden die Darlehen bei der Landes-Hypothekenbank NÖ zu-
rückgezahlt,  wobei die Investitionsförderungsdarlehen (2. Tranche} durch ein Dar-
lehen bei der Raiffeisenlandesbank Wien-NÖ mit 12 Jahren Laufzeit refinanziert
wurden.
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ad 1.1.
Entwicklung:

CHF-Kredit
Stand 1. Jänner
Kursverlust
Tilgung
Stand 31. Dezember

2014
€

4.634.316,58
91.149,20

-2.356.682,59
2.368.783,19

2015
€

2.368.783,19
321.197,62

-2.689.980,81

Das Darlehen  stimmt mit der Kontoabschlussrechnung der Bank überein.

Die Landes-Hypothekenbank NÖ war ermächtigt,  bis zu 10 % des seinerzeit
aushaftenden Darlehens in zinsengünstigerer Fremdwährung zu finanzieren. Das
Darlehen  wurde mit der letzten Kapitalrate  am 31.12.2015  getilgt. Die Kursentwick-
lung des Schweizer  Franken ergibt zum 31.12.2015 einen rechnerischen Kursver-
lust von rd. € 1.950.000.

Dem steht  eine   positive   Zinsdifferenz aufgrund   des geringeren Zinssatzes in
Schweizer Franken über die Laufzeit seit 1998 von rd. 1.6 Mio € gegenüber.

ad 1.2.
Kto.Nr. 0466-095702
Entwicklung:

Stand 1. Jänner
Stand 31.Dezember

Kto.Nr. 0466-133302
Entwicklung:

Stand 1. Jänner
Stand 31.Dezember

2014
€

12.365.135,80
12.365.135,80

2014
€

13.886.242,91
13.886.242,91

2015
€

12.365.135,80
0,00

2015
€

13.886.242,91
0,00
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Kto.Nr. 11 0008 2818
Entwicklung:

2014
€

2015
€

Stand 1. Jänner
Stand 31.Dezember

0,00 0,00
0,00 26.252.000,00

Die Darlehen stimmen mit der Kontoabschlussrechnung der Bank überein.

Der Kredit ist in 24 halbjährlichen Pauschalraten zurückzuzahlen.Die letzte Rate ist
am 31.12.2027 fällig.Der Kredit wird zu einem Fixzinssatz von 1,35% p.a. verzinst.
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Aussiedler 1.584.114,21 1.408.850,17
EFF (Bundesmittel) 0,00 0,00
EFF (EU-Mittel) 0,00 0,00

1.584.114,21 1.408.850,17

Wt•ts, ,<.Jfr 1f Steu rb<:r tu

2.sonstige Verbindlichkeiten € 6.761'14
31.12.2014: € 62.364,68

Der Posten betrifft Zinsen für ein Darlehen mit Haftung des Landes NÖ, die Anfang
2016 bezahlt wurden.

3. zweckgebundene Mittel(Treuhandkonten)  € 1.408.850,17
31.12.2014: € 1.584.114,21

Zusammensetzung:
2014

€
2015

€

.

zu Aussiedler (Bundesmittel)
Stand am 1. Jänner
Einzahlungen
Zinserträge
Spesen und Kapitalertragsteuer
ausbezahlte Förderungen
Stand am 31. Dezember

€

1.912.778,34
154.045,81

62,48
-183,25

-482.589,17
1.584.114,21

€

1.584.114,21
0,00
0,00
0,00

-175.264,04
1.408.850,17
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zu EFF (Bundesmittel)
Stand am 1. Jänner

2014
€

0,00

2015
€

0,00
Einzahlungen
ausbezahlte Förderungen
Stand am 31. Dezember

zu EFF (EU-Mittel)
Stand am 1. Jänner
Einzahlungen
ausbezahlte Förderungen

14.456,92
-14.456,92

0,00

€

0,00
24.094,87

-24.094,87

37.137,00
-37.137,00

0,00

€

0,00
99.032,00

-99.032,00
Stand am 31. Dezember 0,00 0,00
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€ 1.030.950,99
2014: € 1.976.075,57

E. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2015

1. erhaltene Beiträge

2014 2015
Zusammensetzung: € €

erhaltene Landesbeiträge 4.550.000,00 3.850.000,00
davon verwendet für Darlehen mit
Landeshaftung
Kapitaltilgungen -2.356.682,59 -2.689.359,52
Zinsenzahlungen -217.241,84 -129.689,49

verfügbare Landesbeiträge 1.976.075,57 1.030.950,99

2. übrige sonstige Erträge € 310,52
2014: € 0,00

Dabei handelt es sich um die Rücküberweisung von Fördermittel Fischereifonds.
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€ 946.296,00
2014: € 1.976.489,59

3.Aufwand für geleistete Förderungen

Zusammensetzung: 2014
€

2015
€

gemäß Budget
Agrar-Plus 685.000,00 733.000,00
NÖ Genetikprogramm 507.500,00 529.500,00
Güterwegebau 1.294.555,29 268.503,00
Kalbinnenaktion 263.780,00 209.440,00
Sturmschadenversicherung 137.183,85 130.901,72
Zuschuss für Zivildienereinsatz 32.382,61 47.433,68
soziale Betriebshilfe 51.494,00 23.456,00
Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten 4.593,84 4.061,60

ausbezahlte Förderungen 2.976.489,59 1.946.296,00
Verbrauch der Rückstellung für noch nicht
ausbezahlte Fördermittel -1.000.000,00 -1.000.000,00

1.976.489,59 946.296,00
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4.sonstige Aufwendungen € 9.557,76
2014: € 12.395,35

a) Steuern € 545,28
2014: € 3.396,49

2014 2015
Zusammensetzung: € €

Kapitalertragsteuer 3.396,49 545,28

b) übrige  € 9.012,48
2014: € 8.998,86

Zusammensetzung:
2014

€
2015

€

Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten 8.000,00 8.000,00
Geldverkehrsspesen 998,86 1.012,48

8.998,86 9.012,48

6. Zinsen-  und Wertpapiererträge  € 2.181,09
2014: € 13.588,54

2014 2015
Zusammensetzung: € €

Bankzinsen 13.585,94 2.181,09
Erträge aus Wertpapieren des

Finanzanlagevermögens 2,60 0,00
13.588,54 2.181,09
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F. Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechnungsabschluss
Wir haben den beigefügten Rechnungsabschluss des

NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds,
St. Pölten

für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2015 bis zum 31. Dezember 2015 unter Ein-
beziehung der Buchführung geprüft. Dieser Rechnungsabschluss  umfasst die Bi-
lanz zum 31. Dezember 2015 (Anlage 1) und die Gewinn- und Verlustrechnung für
das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr (Anlage 2).

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu § 275 Abs 2 UGB (Haftungs-
regelungen bei der Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft)
gegenüber dem Fonds und auch gegenüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro
begrenzt.

Verantwortung des gesetzlichen  Vertreters   für den Rechnungsabschluss und für
die Buchführung

Der gesetzliche Vertreter des Fonds ist für die Buchführung sowie für die Aufstel-
lung und den Inhalt eines Rechnungsabschlusses verantwortlich, der ein möglichst
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds in Übereinstim-
mung  mit  den  Österreichischen unternehmensrechtlichen  Vorschriften vermittelt.
Diese  Verantwortung  beinhaltet:  Gestaltung,  Umsetzung  und Aufrechterhaltung
eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Rechnungs-
abschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Fonds von Bedeutung ist, damit dieser frei von we-
sentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter Fehler, ist; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung
der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen.
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Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der
gesetzlichen Abschlussprüfung

Unsere Verantwortung  besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem
Rechnungsabschluss auf der Grundlage  unserer  Prüfung.  Wir haben  unsere Prü-
fung  unter  Beachtung  der in Österreich  geltenden gesetzlichen Vorschriften und
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt.  Diese Grundsätze
erfordern, dass  wir  die  Standesregeln  einhalten  und  die  Prüfung  so  planen und
durchführen, dass  wir uns  mit hinreichender Sicherheit  ein  Urteil darüber bilden
können, ob der Rechnungsabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.

Eine Prüfung  beinhaltet  die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung
von Prüfungsnachweisen hinsichtlich  der Beträge  und sonstigen  Angaben im
Rechnungsabschluss. Die  Auswahl  der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemä-
ßen Ermessen des Abschlussprüfers unter Berücksichtigung seiner Eijnschätzung
des Risikos  eines Auftretens  wesentlicher Fehldarstellungen, sei es auf Grund von
beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornahme  dieser Risikoein-
schätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es
für die Aufstellung  des Rechnungsabschlusses und die Vermittlung eines möglichst
getreuen  Bildes  der Vermögens-, Finanz-  und Ertragslage  des Fonds  von Bedeu-
tung ist, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen geeignete Prüfungs-
handlungen festzulegen,  nicht jedoch um  ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit
der internen  Kontrollen  des Fonds abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die Be-
urteilung  der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden  und der vom gesetzlichen Vertreter vorgenommenen wesentlichen
Schätzungen sowie eine Würdigung  der Gesamtaussage des Rechnungsabschlus-
ses.

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise
erlangt  haben, sodass  unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
ser Prüfungsurteil darstellt.
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Prüfungsurteil

Unsere  Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  Auf Grund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht  der Rechnungsabschluss nach unserer
Beurteilung den gesetzlichen  Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild
der Vermögens-  und Finanzlage  des  Fonds  zum 31. Dezember  2015 sowie der
Ertragslage  des Fonds für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2015 bis zum 31. De-
zember 2015 in Übereinstimmung mit den Österreichischen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung.

Wien, am 4. April2016

FIDUCIA
Wirtschaftsprüfungs- und

Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

;/ ; 1ltu!J L
%i Michel Prosenz
/ irtschaftsprüfer
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NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds,St. Pötten Anlage 1

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2015

Aktiva Passiva
31.12.2015  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Euro 1000 Euro Euro 1000 Euro
A. Finanzanlagevermögen A. Fondsvermögen

I. Wertrechte ...............?.?..§?. ............. Stand am 1.Jänner 4.819.478,31 4.818
Jahresüberschuss 77.588,84 1

B. Umlaufvermögen Standam 31.Dezember .....:?.!:9.?!!.
I. Beitragsforderungen an Gebietskörperschatten 1.128.805,49 1.450
II. Guthaben bei Kreditinstituten 5.991.800,30 6.824 B. Rückstellungen

·-------4--.-8--1-9--

.....?:.  9:§2?..! .........8... ...2..7...4 1. Rückstellungen für noch nicht verbrauchte
C. Rechnungsabgrenzungsposten Fördermittel 800.000,00 1.800

1. fremdfinanzierte Subventionen zuzüglich 2. sonstige Rückstellungen 8.000,00 8
kapitalisierter Zinsen ') 26.252.000,00 28.620 ..........9 :9.9 !9.9 ---------1-.-8--0--8-

C. Verbindlichkeiten
1. Danehen mit Haftung des Landes NÖ 26.252.000,00 28.620
2.   sonstige Verbindlichkeiten 6.761,14 63
3. zweckgebundene Mittel (Treuhandkonten) 1.408.850,17 1.584

....??.:?.??.:?. . ! - ......9.·.??.
33.372.678 46 36.894 33.372.67' 8,46 36.894

') Aufgrund von Landtagsbeschlüssen hat das Land NÖ für diese Beträge die
Bürge- und Zahlerhaftungübernommen und in den Motivenberichten aus-
gedrückt,künftig für Tilgung und Zinsen in Form von Landesbeiträgen zu
sorgen.
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NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds, St. Pötten Anlage 2

Erfolgsrechnung 2015

1. erhaltene Beiträge
erhaltene Landesbeiträge
davon verwendet für Darlehen mit Landeshaftung

Kapitaltilgungen
ZinsenzahIungen

2. übrige sonstige Erträge
3. Aufwand für geleistete Förderungen
4. sonstige Aufwendungen

a) Steuern
b) übrige

5. Zwischensumme aus Z 1 bis 4
6. Zinsen- und Wertpapiererträge

2015 2014
Euro

3.850.000,00

-2.689.359,52
-129.689,49

Euro

1.030.950,99
310,52

946.296,00

545,28
9.012,48

1000 Euro

4.550

-2.357
-217

0
1.976

3
9

....... .............7...5......4....0....7....,..7...5.. .

............. ........?..:. . ....9.. .
....................................-..1..... .2..
...............................................1....3

7. Jahresüberschuss 77.588,84 1

Bestätigungsvermerk

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Rechnungsabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften
und vermittelt  ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds zum 31. Dezember
2015 sowie der Ertragslage des Fonds für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2015 bis zum 31. Dezember
2015 in Übereinstimmung mit den Österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Wien, am 4. April 2016
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:::;r.G:lDI!.: "i:t.!.L! J • Rechnungsabschluss 2015
NÖ /dw. Förderungsfonds lnEuro

Bezeichnung Zuordnung
(Posten laut Postenverzeichnis Länder)

tQuerschnitt
Einru!Jhmen der laufanden Gebarung
10 E:gene Steüen' i ---- - ---- · !UntenGassen83 Uf'dotneGr...cpe!" 839 ...rc 849 -- --·----·-'""-"
- - -

11 Ertragsanteile 1Grucpen839 und 849 _ -_-_-_!'_ _ ·---

13 lEinnahmen acos Besitz und wr1Sc'latt5cher Tat1gkert Unterl<!asse 82 ohne Gruppen 826bis 828undehre 2.491,61 --4 2.491,61
12 IEir.r.ahm-nc:a-":u'":s-:L-"es"i"t"u'"n"e"g:':__._,.-,--",,..".--:=- _ lun: r'lasse 81 _ _ -- 1 __- -

IStelle 8299 '
·t.: ;Laufende Transferzahul ngenvcn Trägem des Offentliehen ,!G''"r"u_p_pe-n-=s=so""c'"i',s-""a""54.,---------- --·- --:j-=3.-=85=o:-ooo.oo; --

3.850.000,00
,Recl1ts _ ·----·-- -·l ---------- - ....1. _j__ --; -----o· m15 Ss:lge'a"fene Trars'ere:nnahmen ·G-u pen 860 biS 863.870bs' 872, 880 t:"s 86<:

16 ,e:nna"t ;;;enaus Verui '3er\:-9 Ü-d se!'st!;e E.r:riäli.:.9n -- ur :ero<Jasse-ao-.-GrJ_.P_t:<lii826 bis 828 w llS,o-o ,:ooo:-oOQO.' O---- -14.852.491,61 0,00I 4.852.491,61
Ausgabender laufenden Gebarung

.!.. --2o rLeis:un.genhlr Personal -·--- - - -- (Kiasses • ,- ö oo

2ilP üiid sÖnstigRc\-';ebezü;o ·Gruppe 760 ---------------.-- 0,00

-23;Geor:r.sd: vorbraü .gÖ - 'j:in<diöas:w:n:en--·-···. -····- ·=-- ; __-l- ---ö oo
22••eciü e-dergewa lieno· rgane -- -- -Si te!ie 7295 - , ···--o.oo

t
onneGn.ppe- 650,651,653 nd 654, -- -9.S57,7i5"" -9.557,7624  verNal:u  gs- •nd BetnebsauNar.d !Klasse 61

' ,Unterldassen 70 biS 72 ohe S:elle 7295 _ _1' • ----
·z:"sentürFll1arzschulden- -- ---- - --- ·Gr.-ppe"650SS1,653und654 12968949 -m689,49
'26 1

lende Tra ;urgena- Trager des O«enUoc-Gruocen7'JIJbiS 734 _  I - - - ·-- - ,--
·0.00Lau

27 IScns ge laufende Transtcna..,ul ngen IGruppen 740 bis 743. 750bis 752,761 bis 769.780 bis 1.9<:6.296,00 I 1.946.296.00
e:"IS - .._1__,_ ---·-·- - - - -- ·- - -- --l- ----
=-:::-:-:=o:-l
29 !Summe2 (laufende Ausgabenj 1 I 2.085.543,25! O,OOJ 2.085.543,25

I 91  jsALDO 1 :Ergebnis der laufenden Gebarung ISumme 1 minus Summe 2 1 2.766.948,361 0,001 2.766.948,361

Einnahmen der Verm6gensgebarung ohne Rnanztransaktionen
1

30 IVeraußern; vcn unbeweg"chem Ve:m()gen -- .• IUr.tetldassen00, 01 und OS -

3?Veraußerung von aktiviorungst   igen echte. n _ .• rl<lassen -- -L-- -···0,

31 ;Veraußerung von bcwogiichem Vermögen 1Unter <:assen 02bis04 1---- i- .l _3:_00fJ3_lVeräußorung von Ersatzteilen !Unterklasse 10 + _ L 1 0,00
-34 Kap alt•arJSierunul ngenvonTragcm dcsOffenllichen RectiiS) :oNppen 855 bis 5- --- -- -· 1 -----i------0.001
35 'jSonstige Ka;l.ta ranste iiinnahrr.en --- - -- IG:uppen 885bis 8sa ohne s:e.le 8652,Gruopon875-I-- ---
-T •

--- ---·-
=

o-.oo

1 ·bis an.885 bis 888 1 1 1
39 Summe 3 (EJMahmen de'Ve=6gensgebarw'lli/ oMe 1 11 0,00 o,oo

1 Fi.'lanztaJ Saklionen) 1
0,00

O_I:rNerb von unbowglchem Vermögen -- ---- - - lassen 00,01: ::':-- _
- ...-;t'=-=-------- ! _ --.:.-.- .-----

Ausgaben der Verm6gens;ebarung ohne Ananmansaktionen 1 J .•00

41 fErwerb von beweglichem Verm<igen 1unterl<lassen 02bis 04 l 0 00

42 :E!Werti-von aJ<tMerungstähgi en Rechten -- •-- !Unterl<lasse 07 --- - - -· --- -- -r·---- ---- --0:00
43 !Erwerb von Ersatzteilen ... jUnterl<lasse io---- -- - - -===L·==·----- j. 0,00

44 Kapi'.a ransröiiä na.:. -rfägerces OlteMrc
t"i!tiRecnts

1

Grup en 735biS 739 1 f - I o.oo
1

45 .Sor.s ige tränste-ausgaben -- jGrupper. 745 bis 748 ohne S:elle 7.:52,GrJp;leJ' 755 I - I - -, 0.00
j •bis 757,785 bls 789,Untetldasse n 1

49 Summe4 (Ausgaben rier Vermegensgeoarur.g Ohne
iFl!lan.ztransaktionen)

1
0,00 0,00 0,00

92 SALDO 2 : Ergebnl$ der Vermögens-gebanung ohne
Flnanztransalrtlontm

Summe 3 minvs Summe 4

Einnahmet1 aus Rnanztransaktionen
5o-veraußcrJngvon sCtngen undWenpap-erer tUnte:!<.asse 08 und 022 -1· - - - - -t- - :=-I_---
-o:oo

-==-51 ,.tnvesti:icns·und Tilnu•.ogszuschüsseNJSChcn ISteHe 8852 - - --• - I
Unternehmungen und ma xtbescmmter. BetMbodes Landes

- ··, ----,, ----00. 0

(er.tspr.A 85·89)und dem Land I i1 1
S2-jEntnahmen ockiägen_ ·-- _ .. 'G! ruppe 2 8 -- ------------ •·_ , - -

_-
j___- __ _."oo...,.,.o,.

53 lEinnahmen aus dor Rückzahlun;'JenDar'ehen an Träger des Gruppen 240 bis 243, 250liis-253 - .---- · i 1 0.00
1

.ölfenllichen RechlS _L_ ... f l
54-Einnahrr.enaJS derROCkiähtu!'gvon Danehen an sonst:ge ·Gn:ppen 244 bis 247.249,254 bis 257,259 ; - --o:oo

\Unternehmungen u"dHausha1e ,
55  Aufnahme v011 Fonanzsellud: en beiTragern des Ol'enllich •Grup;;et: 340 bis 343, 350 b!S 353 0,00

]Re.s L_
-56 !Aufnahme von sons1!genF:narzsch\:'den ;Gruppen 344b.-l:s--3:=4,9..,."3"5=b4is"'·-=35"9' ----- ---' ;------c==J___

0,00
57 lEinnahmen aus der ROckZahung vcn ;Gruppe [260 uncl] 261 ·-·-----·- ----·, - - 0:00



,Ha!:\:ngsinanspruchnahmen 1 1 J
58 JAufnahme von sonstigen Schuiden -· .. ..... --- -G: uppe-3"7'"0',------·---- ---- --- -- -·----- ·

- - ·o:öö
1

59 ( Summe 5 (Einnahmon aus F:nanztransaktionen) 1 I 0,001 0,00 1 0,00

St!•e 1•10f12



.ronts;;r. A 85 89) und dem Land I ··--·---+i -_ -- ·-......1,- ---=;;1
fUhrcgenanRucl<!agen -=-!Gruppe298 - - ·-·· ···- j _ ·- -·· ·---

KZI I I
------------------------·--------·-- --·---·--

--·---

-

I

-----·-- -----··

Fl·VR-2014 138·2015

Bezeicl:nung
ZUordnung

(Pos:en laL1Postenverzeichnis l.Ander)
davon

Aß5.89

Summe
chne

Aß5.89
Ausgaben aus Finanztransaktionen

60 Erwe von Beteiligungen und Anlagewenpaplere: li<'te:lc!asse 0 8 und 22 1 0,00

61 I'WCS!JtictiSu·ndl%ungsl!JSC!lüsso rNischen Sle1e 7452 I i 0,00
Urtemehmungenundmark:bes!immten Bettlebon des Landes t 1

"

r-::.:I:: g ··--- I

I -·_j l--=-L-- ! :
63  Gewährung von Darleher: an Träger des or•en icheRechts ,Grpper. 240 bis 243, 250 bis 253 1 0.00

vonDanehen an sonstige Unternehmungen unc! :GrJppen2"4 bis 247,-24s-:-254:;b;:;;is-
2_5_7_.2_5_9_

- - ,..--...

r-55 Rückzahlung vor> Rnanzschu'c!en bei Tlägemdes Oflent!'chen:GrJ;:pen 340 bis 343.3SObls 353 !
!-;:; Rechts ---- _ l _ 1

! o,oo

86 ROckzahlung von F1ar.zscl'u'den bei sor:s ge• G- poen 3-!4 ;s349,354 bis 359
Urtemermt.ngen undHausha. en 1

! 2.689.359,52 2.689.359,52

----- - - --- . ----··67 -A...s;a!:er a.:s der 1!\a......s;::r";c ahiT-eä'US a. ..:.,ge.... -G:= .J--...:,2=60c"--='-::-•261 _
" __ 0,00

·--- --o.oo

69 1Summe6 (Ausgaben at'S FinanztransairoOflen} I 2.689.359,52I 0,00 2.689.359,52

I93 ISALDO 3: Ergebnis der FTnanztranuklloncn !summe 5 mir.us Summe 6 I-2.689.359.521 o.oo! -2.689.359,52!

94l:SALD04:
Jshresüberschuß(+}=Überschuss
Jshresfehlbetrag (·) =Jahresfehlbetrag

11.AbteilunQ des FinanzierunQssatdos
70 jJahresergebnis HaJsha"< ohne A 85·89 und ornc

Finanztransaktionen
71 jUberrechnung Jahresergr.iS A 85-89

-sSFinänzierunQssaldo "l.laaslrieht-Eiäeb'n=s -·;;;----

I 77.588.84! 0,001 77.588,84 1

Salti:- 1 't.s sa:do 2 I 2.786.948.36 0.00 2.760.948,36

111.Übersicht Gesamthaushalt
80 klnahmenderlaufenden Gebanmg und oor

VormOgensgebarung
8T Sonstie Einnahmen des Gesamthaus ahes:

Abw'cktung Soll-Überschüsse Voahre

--;g Summe 7 (Gesamteinnahmen}

!Sr-me.,1, 3 und 5

i ----
1

-----·---5I2-.4-9-1-.611

-·--:-t -----

---- t 4:8591,61 --+--·=- ==
Abwicklung Soii·Ab9anglaufendes Jahr

82 Ausgaben der laurendenGebanung und-.;;; ;;:-..
jVermOgonSlJobanung ·-·

83  Sonstfge Ausgaben des Gesamthaushahes·
IAbwic!Cung SQI!.. bgänge Voljahre

-----1-i --------------·
.. -·-- ;summen 2, 4 uncr6" ----

1 ------

I 4.774.902,771 I
.J_ - ----·

i

A!:>wiek!ung Soi-Ube.scl!uss laufendes Jahr 1
89 Summe8 (Gesamtausgabetl ) j
lnlsttatives Jahresergebnis-- --- -- - ·-·-+.SI:::u=mm=.e:-7=m :nüSSu!"me 8

I
----l ···---
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PROSENZ
PARTNER

Bericht über die una _hängige Prüfung des Berichts
gern.§ 5 (1) NO GRFG zum 31.12.2015

NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds, St. Pölten

Wir haben die Prüfung  des Berichts gern. § 5 (1) des Gesetzes über die risikoaver-
se Finanzgebarung (NÖ GRFG) des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds, St.
Pötten, zum 31.12.2015 durchgeführt.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die ordnungsgemäße Erstellung  des Berichts  über die Einhaltung  der Mindestan-
forderungen an eine  risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung in Überein-
stimmung  mit dem Gesetz über die risikoaverse Finanzgebarung (NÖ GRFG) liegt
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Gemäß § 5 (1)
NÖ  GRFG hat  jeder  Rechtsträger in seinen Rechnungsabschluss einen Bericht
über alle in diesem Jahr zur Finanzierung des jeweiligen Haushalts neu getätigte
Finanzgeschäfte und  einen Bericht  über den jeweiligen   Schuldenstand aufzu-
nehmen.

Verantwortung des Prüfers
Unsere  Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beur-
teilung  darüber abzugeben, ob der Bericht gern. § 5 (1) in allen wesentlichen Be-
langen mit dem NÖ GRFG übereinstimmt.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, auf Basis der Ergebnisse unserer Prüfung
Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Mindestanforderungen an eine risiko-
averse Ausrichtung  der Finanzgebarung auszusprechen.

' ···....- Steue
rberater

Fiducia Wirtschaftsprüfungs-
und SteuerberatungsgmbH

Firmcnbuch:
Handelsgericht Wien
F:-.: 260585p

1190 Wien
Döblinger Hauptstraße 37
(Eingang Rcithlegassc 1 6)
Telefon 0I 368 02 48
Fax 01 368 02 48 90
officcfa.proseni'.at
W'.\'W.pn>senz.at

1
Bank: Erste Bank
BIC:GIBAATW\V
IBA:--.1: AT26201 I12?1433380000

CID-:\ummcr: ATU61625637



PROSENZ
PARTNER

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der Österreichischen berufsüblichen
Grundsätze zu sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir
unsere Berufspflichten einschließlich  Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten
und den Auftrag unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen
und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung  mit einer hinreichenden Sicherheit
abgeben können.

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt  im  pflichtgemäßen Ermessen des
Prüfers und umfasste insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Abstimmung  der Bankstände zum 31.12.2015  mit den Bankbestätigungsbrie-
fen der jeweiligen Banken

- Überprüfung der Einhaltung der Vereinbarungen mit den Kreditinstituten und
der internen Vorgaben des Fonds

- Überprüfung der Entwicklung der Bankstände und Wechselkursveränderungen

Gegenstand unseres  Auftrages  ist weder eine  Abschlussprüfung  noch eine prüfe-
rische Durchsicht von  Abschlüssen. Ebenso  ist weder  die  Aufdeckung und Auf-
klärung  strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. von  Unterschlagungen  oder sons-
tigen Untreuehandlungen und Ordnungswidrigkeiten, noch die Beurteilung der
Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand unseres Auf-
trages.

Wir sind der  Auffassung,  dass  die  von  uns  erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend   und  angemessen   sind,  um  als  Grundlage  für  unser Prüfungsurteil zu
dienen.

Prüfungsurteil
Aufgrund der bei unserer  Prüfung gewonnenen Erkenntnisse stimmt der Bericht
über die  Einhaltung der Mindestanforderungen an  eine risikoaverse Ausrichtung
der Finanzgebarung nach unserer Beurteilung  mit  den Bestimmungen des NÖ
GRFG überein.

' •r• Steuer berater

Fiducia Wirtschaftsprüfungs·
und SteuerberatungsgmbH

Finnenbuch:
Handclsgt.'Tieht Wien
F260Sll5p

l t90Wicn
Döblinger  Hauptstraße 37
(Eingang Rcithlcgassc 16)
Telefon 0I 368 02 48
Fa.l( 01 368 02 48 90
officct'a prosenz.at
1.\'wv;.prosenz.at

_2
Bank: Erste Bank
BIC: GIBA \TW\V
IBAX AT262011 128433380000

L:I D-l\:ummer: ATC61625637



PROSENZ
PARTNER

VenNendungsbeschränkung
Da  unser  Bericht ausschließlich im  Auftrag  und  im  Interesse  des Auftraggebers
erstellt wird, bildet er keine Grundlage  für ein allfälliges  Vertrauen dritter Personen
auf seinen Inhalt. Ansprüche dritter Personen können daher daraus nicht abgeleitet
werden. Dementsprechend darf dieser Bericht  weder gänzlich noch auszugsweise
ohne unser ausdrückliches Einverständnis an Dritte weitergegeben werden.

Auftragsbedingungen
Wir erstatten diesen Bericht  auf Grundlage  des mit Ihnen geschlossenen Auftrags,
dem auch mit Wirkung gegenüber Dritten die diesem Bericht beigefügten AAB zu-
grunde liegen.

Wien am 4. April 2016

FID CIA

Anlage
Bericht gern.§ 5 (1) NÖ GRFG 1

·   -,- Steuerberater

------ 3
Fiduc:ia Wi rtschaftsprüfungs-
uno SteuerberatungsgmbH

Finm:nbuch:
Handclsgt::richt Wien
Ft'\ 260585p

1190 Wien
Döblingcr Hauptstraße 37
(Eingang Rcithlegassc 16)
Tclcfon 0I 368 02 48
Fax 01 368 02 48 90
office'lproscnz.at
w1.1:w.prosenz.at

Bank: Erste Bank
BIC: GI BAATWW
!BA:--;: AT262fll ll28433380000

l.'ID- urmm.•r: ATC61625637



Schuldenstand des NÖ ldw. Förderungsfonds 2015
gern. LGBL. 3001-0 § 5(1)
Kredite: Datum Anf. Stand Änderungen Tilgung Datum Endg. Stand I

CHF, Hyp Kto.Nr.144318005 01.01.2015 ( 2.368.783,19 €0,00 € 1.371.800,85 30.06.2015 (996.982,34
CHF, Hyp Kto.Nr. 144318005 30.06.2015 { 996.982,34 { 321.197,62 { 1.318.179,96 31.12.2015 €0,00

Summe: { 2.368.783,19 € 321.197,62 { 2.689.980,81 € 0,00

Eur, Hyp Kto.Nr. 0466-095702 01.01.2015 € 12.365.135,80 €0,00 € 12.365.135,80 31.12.2015 €0,00
Eur, Hyp Kto.Nr. 0466-133302 01.01.2015 € 13.886.242,91 €0,00 { 13.886.242,91 31.12.2015 €0,00
Eur,RLB Kto.Nr. 0011 0008 2818 01.01.2015 €0,00 { 26.252.000,00 € 0,00 31.12.2015 € 26.252.000,00

Summe: ( 26.251.378,71 € 26.252.000,00 € 26.251.378,71 € 26.252.000,00

Gesamtsumme: { 28.620.161,90 € 26.573.197,62 € 28.941.359,52 € 26.252.000,00

Neu getätigte Finanzgeschäfte 2015

Der CHF-Kredit bei der Hypobank wurde  zur Gänze getilgt. Die beiden endfälligen Eurokredite bei der Hypo-Bank wurden zur Gänze
getilgt und mit Abstattungskreditvertrag vom 22.12.2015 durch ein tilgendes Darlehen bei der Raiffeisenlandesbank ersetzt.
Die Änderungen beim CHF-Kredit ergeben sich durch die Änderung des Wechselkurses CHF-Eur am Anfang des Jahres 2015
Die Änderung des Eur-Kredites ergeben sich durch die Überweisung eines auf 1.000 Eurogenauen Betrages durch die RLB.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für Wirtschaftstreuhandberufe

(AAB 2011)
Fes:gestel't vom Arbi!its'<re's für Honerarragen u"d Aut:ragsbea1ng ;nger
t:e    der   Kar.1mer der  Wirtscha:tstreul'ä"ldsr ura zJr   Ar.wer.d rg
e""pfcien  v-::m Vors:ar".C de• Ka<r.mer der W rts ha!ts!re!Jrä,"der mit
8escN.ss  vom 8.3.2000. adaptier. vo'Tl A-bcitskreis für l-!oro•a1rager
und A f1ragsbedingur.gen am 23.5 2002. a'Tl 21. '0.2004. a"118.'2.2006.
am 31 8.2007. a:"l 26.2.2008. a'Tl 30.6.2009. am 22.3.20i0 sowie arr
21 02 2011.

Präamce1urd A lgerne1ncs

(I) Doese Ai!gemei:1en Auftragsbadngungen    tür W·rs:chaits·
treuhar•dber·Jfe gliedern s:ch ir·ver Teile:Der I. Teo' betriff!Verträge. die
als Weri<•Jerträge anzusehen si:'!d.mit Ausnahrrc von Verträgen über die
FührJng der Bücher.d'e Vornahrre der Persoratsachbeart:c•tur:g und der
Abgabenverrechn,mg:der II. Te:l bet:iWerkverträge über die F:ihrur.g
der B•jcrer. eile  Vcmar.me der Pe·sonalsac bearbe::ur.g und der
Aogaberverrechnur.g. der 111. Teil t<at Ver:räge die nich;Weri(Verträge
darste''er.und de·IV Te;lnat Verbrauchergeschä'te zurr Gegensta'ld.

(21 Für alle Teile der Auhragsbcd.ngungen g;ft dass. fa!;s
e.nze!ne Bestimmungen unwirksam sein sollten.des d1e Wirl<samkeit
de·iibriger: Bestimmungen nicht beriihrt.D:e unw•rksame Bestimmurg ist
dureil e:ne gllltlge. die dem angestreb;er z;ef moglichslnahe kommt. zu
ersetzen.

(31 FCr a!:e Teile der Aul:ragsbedir.gungen gilt weite:;. dass der zur
Ausübung eins Wirtschas!reuhandberufes Berechtigte vepflichtet ist.
bei der Erililul ng  der vereinbarte" Leistung  nach  den Grundsä:zen
ordnungsgemä!3er BerJfsausübt:ng vorzuget:en. Er ist berechtgi !,sich ztJr
Durchführungdes Auftrages hoe ür geeigr'leter M•tarbei:er zubedier:en.

(4) Fiir alte  Tei!e de·Auftragsbeding :nsen g1:t schließlich. dass
aJsländisches Rccrt vom Berufsberechtigten n:.r  be ausd!i:ckl1cher
sct:riflicher Vereinbarung zuberücksichtgor 'sl.

(5) Oie nder Kanzlei des Ber.Jfsoerechtgten erste:-ten Arbeiten können
nact- Wahl des Berulsbe•echtig:er entHeder m·t odec o1ne elek:ronische
Da!envera·be.tur.g ersteat werder. FOr den  Fall des Einsatzes von
etektron,scher Datenvo;rarbeitung is! der Auftraggeber. nicht der
Bert.fsbc•echtig:e. verpflichtet.  die   nach   den DSG   nctwe digcn
Reg:stricrungen oder Vers ändigungen vorzunchmer.

(6) Der Auftraggeber verp71ichtet sich.Mitarbeiter des BerJfsberechtgtcn
während und binnen    eines     Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhältr11sses nci ht in seinem Unternehmen oder in einem !hm
nahestehenden Unternehmer zu beschäftigen, widngenfa:ls  er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des übomommenen Mitarbeiters an den
Ben.'sbe•echtigten ve·pflichlet

I.TEIL

Gei::Jngsbere:ch

(11 Die Auftragsbedingungen des I. 1eo.es gette"> für Verträge übe•
(gesctzlicl1e und fre1w%ge) Priitungen mit und ohne Bes:ät·sungsvermerk
Gutachten.genchUiche Sachverständigenlälgkcit, E'stellung von Jahres
und anderen Abschlüssen Steuerberatungstätigkeit und iiber andere im
Rahmen eines Werk·1ertrages zu erbringende Tätigkeiten mit Ausnahme
der Führung der Büche·der Vornahme der Persor.a'sachbearbeitungund
der Abgaoenverrechnung.

12' Doe Auftragsbedingurgen gelten, we'1n 1hre Anwendung
a sdrückcoch odc• sti'ls<:hweigend vcrei'lbart :st Dal"jber hinaus sind sie
mangels ar.dcrer Vereirbart. ng Auslegungsbehelf

{31 Punk: 8 gilt a ct- gegenCoer O-rten. d e vom Beauftr3gten zur
Erfil -.ang des Au .rages im Eir.zelfa he'a'lgezoger werden.

2.Um'ar.g ;r:d AJS'C'1rJrg des Auft•ages

(1l AU: d e Absä:ze 3:.r.dder Praa..-::e' trrJ ve-:.-ese:-

(2t Ändert s•ch d.e Rechts ags naA:lgaoo de' abscJ-He3e'lder
bert. fto<:her. schrff.'iicher als aJcnOrdl·c"en ÄullerJng. sc ist
dc• Berufsberechtig:e nicht ve pfich:el. den
Au't•aggeber au' Änderungen oder s ct> daraus ergsbe ce Folge,..<Jnger
bnzuwe'sen D1es gilt auch für abgeschlosse'1c Teile e·res A.Jftrages

(31 E:r vom Berufsbe,echtigten te1 e1'1er Behördeiz.B. F!nar:z.amt.
Soziafvcrstcherungsträger) ele!<tronisch ci'1g'!r'!ihtP.s Anbrr'31!isals

r:cht von irm bez.iehurgswcise voM überrn,ttclnacr Be•1oll'T>äcrt'gt r
L.:n:erschr.eben anz.:..seen.

3. Au'klärungspt::cn:des Au<:raggebe·s·Vollstäo·dige•:ser!äf'Jf'9

(1) Der  Auftraggeber ha:  dafii•  z:   sor;Jen. dass detr
Beru'sberechtig:en auch ohne dessen besondere Aulioroen.mg alle !ü• die
Auslührung des Auftrages notwendigen Un:ertagen rech:N't:g vorgelegt
werden und 1hm von alten Vorgängen und Umständen Kenrtms gegeber
wird die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutue.g seir- könner.
D1es gilt aucn für die Unteriagen Vorgänge und Umstände. die erst
während der Tätigkeit des Ber fsbcrochl'gton bekannt worden.

{2) Der Auftraggeber hat  dern Be'Ufsberechligten die Voi!ständgi keit
der vorgelegte Unterlagen  sow1e der  gegebenen Auskünfte und
Erk!arungen im Falle von Prüfungen. Gutachten und
Sachvers:ändigentätigeit schriftlch       zu bestätigen. Ooese
Vollständ gkeitserklärung kann auf   d'ln   ber fsublichen Fcrmularer
abgegeben werde,.

(31 Wern  be• der Erster:ur.g von Ja•.resacschlüssen und a.rderer
Abschlüssen vcm Auftraggeber erhebliche R s«en nicht beka:>nt gegeben
v.'Crden sind. besteilen  für  den   Auftragne mer insoweit keine"ei
Ersa'lpl:!c.,ten.

4 Sd1cru.,g der Unabiängigkait

(1) Der Aultraggeter ist  verpflichtet, alle Vori(ehrungen zu treffen, um zu
vert1indern. dass die Unabhängigkeit dor  Mitarbe'ter des
Berufsberechtigten gefährdet wird,ur.d hat salbst jede Gefährdung dieser
Unabhänggi keit zu unterlassen.D:es giit :nsbesondere für Angebote auf
Anstellung und fOr Angebote.   Aufträge auf  ci;Jene Rechnung zu
übernehmen.

(2) Der Auftraggeber stimmt :tu , dass  seine persönlichen Daten,
nämlich sein     Name sowie Art     und Umfang inklusive
Leistungszeitraum der zwischen Berufsberechtigten und
Auftraggeber vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als
auch Nlchtprüf.ungsleist.ungen) :tum Zweck der Überprüfung
des Vorliegans von Befangenheits- oder Ausschließungsgründen i
Sd §§
271 H UGB   im Informationsverbund   (Netzwerk), dem der
Berufsberechtigte angehört,verarbeitet und :tu diesem Zweck an die
übrigen Mitglieder  des  Informalionsverbundes (Netzwerkes) auch
Ins Ausland  übermittelt werden (eine Liste aller
Übermittlungsempfänger wird dem Auftraggeber auf dessen Wunsch
vom beauftragten Berufsberechtigten :tugesandt). Hierfür entbindet
der Auftraggeber den Berufsberechtigten  nach dem
Datenschutzgesetz und gern § 91 Abs 4 Z 2 WTBG ausdrücklich von
dessen Verschwlegenhe tspllicht. Der Auftraggeber nimmt n
diesem Zusammenhang  des Weiteren zur Kenntnis, dass in
Staaten, die nicht Mitglieder der EU sind,ein niedrigeres
Datenschutzniveau als in der EU herrschen kann.Der Auftraggeber
kanndieseZustimmung jeder:teit schriftlichan den
Berufsberechtigten widerru1en.



5.BCttc!-tcrs:at:ur.g Lno Kommu-:ikatcr:

(11 Beo Prü'ur.gen und Gutachten is:.sowei:nochts arderes vereinba'l
wurde. ein schrii:l:cnerBericht zu erstatten.

(2) Al'e Ausl<unfte und Stellungnahmer- vcm BerJtscerechttgter. und
seine:1 Mitarbeitern sind nur dann verbindlich. wenn sie schrittlieh er!olgen
oder schriftlich bestätigt werden. A:s schriftlicho Stellungnahmen gelten
nur  solche. bei denen   eir.e firmenmäßoge Unterfertigung erfoigt. A:s
schriftlci he     Stellungr.ahmen gelten keones•alls Auskünfte aui
elektronischem Wege,;nsbesodere auchnicht per E-Mail.

(3) Bei !llektrcnischer Über:r. nlung vor lnfoMlationen und Daten kö-;ner
Übe'l•agungsfehler nicht ausgeschlossen we·den. Der Berufsberechtigte
u.,d se.ne M :arooiter haften nicht !ür Schilden. die durch die elektronische
Überrr,!'Jl.r.g  ver rsac.'1: wer::en  Die elektroriscre  Ücermittluns er!olgt
aJss::hhe31och a!.' Ge'ahr des Jlu'traggebcrs Dem Au...raggece·:s: es
:le'N' sst  dass bei Se  u urg   des lnteme: d:e Ge-e•rrraltung tcht
gesichen is:. Wei!ers   s-rd    Ä'lderJrgen ode· E•gäunge"l zu
Ookur.ertetJ. d.e übersan&. werden. nur mit ausdr:ickliche:Zt.stimmurg
ZJiässig

8.Hatung

(1) Der Ber.Jfsberechcg: te hailet   rur !ür •JOrsä:Ziiche und grob
fahrlässig verschuldete Verletzung der Obemonmenen Verpflichtu'1gen.

(2) Im Falle  grober Fahrlässigkeit beträgt  d.e Ersa:zp 1cht ces
Berufsberechtigten höcrsters   das zehnfache der
Mmdestversicher!Jngssumme der Ber;tshaf:pflichtversicherung gemäß §
11 Wirtschaf:streuhar.dber.;!sgesetz (WTBG) ir, der jeweils geltenden
Fassung.

(3) Jeder  Schader:ersatzanspr..:cr karr nur inrerhaEb  vcn  sechs
Monaten nacrdem der oder die Anspr:. chsberechtigten v::m dem Schaden
Kenntnis erlangt I"aben. spätestars aber innerhalb vor  drei Jal:ren ab
Ein:nn des (P mär}Schadens "ac" dem a"spruc,.,sbegrJnder.den Ereignis
ger'ct er    ge enci gerrachl vx::rdcr so em richt ir gesetzlichen
Vo•schn':en zvi. gend a-.Cere \'e']ä-r;ngsrr ste'l fes:gese:r.s r.d

(<;J G lt !Lr iäl!g--<e !e':§275 UGB 11r.a': zwingende'l i'lech;es so ge ter
dre HaftJ'lgsror-nen  des § 275 UGS insowei:s'e r.vingerden Rechtes
smd u.,d zwar at.ch dann. werr a., der 0Jrcr. Chr;ng des Au rages
mehrere Pcrscroe'l be:ei.g: gewesm; oder   mehrere Z'-'r!'i E·sa:z

(41 Der  Emp1ang '-'"d d e We•tarle•turg von lnformaticnen  ar der
Ber;;!sbere hhgten  unc se;ne M•tarbe•te• SJ be Ver11endung vor
Teletor ;nsbesordere ;r Verb;ndung v:11 aJiomat<scher
Anrdbear.voi1 <J11gssystemen. Fax. E·Mail urd  a deren elektronischen
Komr:wnikatior.srrittel-nicht imrr-er s•chergestollt Aufträge und w•crt;ge
lnlormal!onen gelten  daher  deon Berufsbcrechtlgte   nur dann  als
zugcgangc•. werr. s e auch schri::lich zugegangen s nd. es sei denn. es
wird im Eirzellall der Empfar:g a.;sdrücklich bestätigt Auto'Tlatische
Übe•ll'nlungs-   urd Lesebestä1:gu gen     gelten   richt    als sotcr.e
ausdr\.ck!icher. Emplargsbestät•gungen. Dies gilt irsbesMdere  ii:r die
Übe'Tll !tl1.ng von Bescheiden und arderen lnformabonar über Fris:er..
Kri.:sche urdwichtige tv•itte!iurgen mussendaher per Post oder Kaner ar
den Berufsberechbg1en gesandt werder OieÜbergabe von Schrit.stücker
an Mi:arbciter außerhalbderKanzleigil:nicht als Übergabe

(5J Der Auftraggeber stirr.m:z:...dass er vom Borufsoerechttg!en
wiederkehrend allgemeine steerrechtliche und allgeme·ne
wirtschaftsrechtiiche Informationen elektronisch übermittelt bekommt. Es
handelt sich dabet nicht um urert:e:er.e Nachfichten gemäß§ 107 TKG.

6 Schutzdes ge;stigen Etgen:ums des Berufsberechtigten

(I ) Der Auftraggebe·ist verpflichtet. dafür zu sorgen. dass die im
Rahmen des A flrages  vorr Serufsberechtig:en erstellter. Berichte
Gutachter Organisationspläne. Ent'll-ürfe Ze;chn ngen. Berer..hnungen
und dergleichen nur für Auftragszwecke (z B gemal3 §44 Abs 3 ES!G
19881 verwendet werden Im Übr:ger bedarf dio Weitergabe bervfltchcr
schrifticher a's auch rründilcher Äußerungen des Bcrufsberech gte<' an
e•nen Dritte..,  zur Nutzung der schrifttcren Zustimmung des
Ber .isberechtigten.

(2, D1e Verwendurg schriftliche• als auch  müncltcher berufl.cher
Äußerungen des Berufsberechtigten Z'J Worbezwecken ist unzulässig: ein
Verstoß berechgt den Berufsbcrechtiglen zur fristlosen Kündigung aller
nochn•cht durchgefühne.,Aufträge des Auftraggebers

(3) Dem Berufsberechtigten verbleibt an seinen Letst;;nger. das
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilltgungen bleibt der
schri'l!icher Zustimmung des Berufsberecl'tigten verbehalterl.

i.Mänge1bese !it.tlg

(I) Der Beru'sberechtgi :e is:bereci't>gt u'ld verpflichte: nachträglich
hervorkommende Unr!chgi ke en und Mä gel on   se ner berJflichel1
schriftlicher als auch mündlicher Äußer ng zu beseit•gen.und verpflichtet.
den Auftraggeber hieven unverzüglich zu verständigen. Er ist berecht;gt.
auch über die urspr.:ingfiche Äußerung ·nlormterte Dritte von der Änderurg
zu versländ•gen.

(2! Der Auftraggeber 11at AnsprJch auf die kostenlose Beseitgurg  von
Unrichilgkeitera.sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind
d•eser Ansprueh erilscht sect:s Monate nach erbrachter Leistung c!es
Bert..'sberechtigten bzw. - falls etne schr,ftliche Äußeru.rg nicht
abgegeben Ii-d - sechs Mor.ate 1ach Beendigung der bea s!ardeten
Tät•gkeildes Berufsbereci>bgter..

(3, Der  A.;ftraggebe' hal bei Fenlschlilgen  der Nachbesserung
e Na•ger Mänge' A.nsp-,;ch auf  Mmderurg. Sow.oft daruber  hina\ls
Schadenersatzanspr!iche bestehe'l.g·t Purr<t 8.

verpfl•chte:e Ha'lclur.gen beganger worden sind und onrc Rücksicht
daraJf ob andere Be:eii1gte vorsätzlich gerandol:haber

(51 in Fä'len. in :lenen e!n lörl'l'licher SestätlgungsverMe!">< e"te•lt wtrd.
beginnt d e     Ve ;ärrurgsfrist     spä estens m.t E·:e'lur.g des
Besä: tigJngsverMer es ZJ lat.•en.

(61 V/ird d:e Tätigkeit unter E nschaltt.r.g e1'1es Or:tte. z.B. eines
Daten verarbei:ender. Unterrei-Jm!!rs durchgef;)hrt urd der Auftraggeber
h·e on benac'lrct-tgt.  so ger.en nacr Gese:.z 1-nd del' Bedlr.gur.gen des
Dritten entsteherde Gewährle•stUI'QS· urd Seiladenersatzansprüche
geger den Dritte.,   a s   ar    den Auftraggeber abge:re:en.   Der
Bcru'sborcchtigte hatte:nur fOr Vc•schu 1der be·der Auswahldes O!ir.cn.

(7J E•re Haftung des Berufsberecr!ogter- e nerr. Dritten gegenüber wird
be• We tergabe schri!:licher als auch mündlicher beru'l;cMer Äuße!'Ungen
durch den Auftraggeber ohre ZusttmMur.g oder Kenr.tr.is  des
Berufsberechtigten nicht begrndct.

(81 010 vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur im Verhältnts
zum Auftraggeber. sondem auch gegenüber Dritten, soweit ihnen der
Berufsberechtigte ausnal'>msweise doch lür seine Tätigl<eit haften sollte
Ein  Dritter kann ;edenialls keine ArsprGcne stellen, die  übe·einer
a1Häl';gen Anspruch des Auftraggebers hirausgehen.0e
Haftungst:öchsts:;mme gilt r.ur iF'sgesaMt erma.l !ür alle Geschädigten.
einschließlich der Ersatzanspr:iche des A.rt:raggebers se'bs.: auch 1/' enn
mehrere Pc·sonen {de• AJftraggcbcr und em Ontter oder auch mchrero
Orino1 geschäO:g: wo•den sir>c. Gcsct-äd gte  worde.., nacr ihrem
Zuvorl<ommenbefriedig.:

9. Verschwiegenheitspn:crt Datenschutz

(1) Ocr Berufsberechtigte ist gemäß§ 91 WTBG verpf! chtet über alle
Angelegenheiten. die ihmim Zusammenhang mit seiner Tätrgkeit für den
Auftraggeber bekannt werden. Stil!schwe•gen zu bewahren. es ser denr .
dass der  Au'traggeber ihn von dieser Sc"weigepflicht entbindet oder
gesetzliche Äußerungspflichten enlgeger stehen.

(21 Der  Berufsberechtigte da1 Bercn:c. Gutacnten :..nd sonst.ge
scrri!tliche Äußcro.;r.gcn über c!ie Ergebnisse sc'rer Tätigkeit Ont:cn nur
rr t Emw:lligl.ng des Auft:aggebers a snäc•ge" es seide:>n d;;ss e·ne
gesetz!!Che Vsrpr:chtur.g t:iezubesteht.

(31 Der Be sberecht!Q:e 1st befl.g:. 1hm anve:traute
persone'lbezogene Daten :m Rahrr.e·1 ::!er Zweck'::;est;mmung des
Auftrages  zu  verarbeiten oder durch Orme gcmä1 P.Jrt 8  Abs 6
verarbeiten zu lassen. Der Berufsberec':bgte gewäbrle:ste: geMäß §15
Datenschutzgesetz d1e Verpflichturg z..:r Wahrung  des
Datengeheimnisses. Dem  Berufsberechtigten überlassenes Material
(Datenträger,Daten.Kontrollzahlen. Analysen und Programme) sowie alle
Ergebnisse aus der Durchführung der Arbeiten we•den grur.dsätzlichdem
Auftraggeber gemäß § i1 Datenschutzgesetz Z'Jr ckgegeben. es sei
denn. dass eir schr:ttlicher Auftrag se.tcns des Auftraggebers verliegt
Ma:eria' bzw Ergebnis  an Dritte weiterzugeben Der Berufsberech!•gte
verpflichtet sich. Vorsorge zu treffen. dass der Aftraggeber se•ner
Auskur'tspflicht laut § 26 Datenschutzgesetz rachi<ommen karn. D•e
dazu rotwendigen Auf<.räge  des Au'traggebers sind schrift!ich an der
Beru!sberechtig:en weiterzugeben. Sofe•n !Ur solche Ausi<unltsarbeiter
kc1n Honorar vereir.bart wurde ist  nach ta:sä hliche-r Auiwad ar. der
Auftraggeber zu verrechner Der Verpnochturg zur  lr.iorna:ion der
9et·ol'enebzw. Registrierung im Oatenverarbeitungsregise: r hat de•
Aultraggebe·  nachzukommen. soferr nichts Ande•es ausdrücklich
schrift'ich ve·einbart wurde



10 Ki:'lcigung

(1, Sowe1t nicht e:was Ande·es schritt ich vere nbart cde• gesetz!icr
zw;ngend vcrgescnrieber. is:. können d1e  Vertragspartre• den Vertrag
JederzM mi:sofortiger W•rkung i<ünd'gen. Der Honoraranspr!Jch bes:imrr.t
s.ct> nach Punkt 12.

(2; Ein - im Zweifel stets artzunehmender - Dauerauftrag {auch mit
Pauscha'vergütung) kann allerdings, soweit nichts Anderes schriftlich
vereinbart ist. ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes (vergel :che § 88
Abs 4 WTBG} nur unter E'nha:tung einer Fnst von drei Monaten zm
Ende eines Kalerde•monats gekündigt werden.

131 Bei eineM gekündigten Dauerauftragsver'1ä tnis zAhlen • außer ir
Fä'len des Abs  5 • nur  1ene einzelren   Werke zum verb;eitender
Auftragsstand. derer: vo'lständige oder ücer.viegerde Aus hrxg
:rnerlla1b der Kjmfg:mgs'"S!mögloc1st wobe1 Jahresabschlüsse urd
Jahressteuererklärungen innerhalb vcn 2 IVora:en nac.,B·la-:zsnr...htagals
übermagerd aus:ührbar anrJSehen s;nd. 01esfalls si d sie avcr
tatsächlich irnenalb ber.;fs;iblic'ler Frrst fert g ZJ ste·.en.sofern sän: tliche
e"orderlicheU, nter!agenu1erzüglich zur VerfOgung ges:ellt werden ur-d
sowe•t 1cht em wichtiger Gründ iSd § 88 Abs 4 WTBG vor'ieg!.

141 l'l'l Falle dor Kündgi ·.mg gerräß Abs ;> 1st derr .A.uitraggete·
onnerha:b Mora:sfnst sc!'lnftlich bekanr.t zu gsbcn.  welcr.e Werke im
Ze1tpur>kt de·Kündig ;ng des Au1trags1erhältnisses noch zum fertig zu
stel:ende'lA,;ftragsstard zäl'>len.

,5, UNon:::oiot d1e Bekanrtgabe von roch ausw'ührcnder. Werker
1nnerha:b dieser Frist. so gdt deD· a.1erauftrag mit Fert1gste:lut'g der z:;rr
Ze.tpur>k:des Emiangens der KOrd gurgser'o<läJrg begonneren Werke
a·s beendet

16; Ware-. be eirem Daueraaftragsvert:altnis 1m S r.ne der Abs 2 ur.d
3 • gleic'lgültig   aus we:ct-em   Grunde • mehr   a:s   2 gleK:ha1ge.
üblicherweise     nur    einmal Jährlich zu    erstollende Werke (z.B.
Jahresabschlüsse. Steue·erklä·ungen etc.) fertig zu stellen.so zählen die
darüber hmaus gehenden Werke nur bei ausdrOckhchem Einverständnis
des Auftraggebers zum verbleibenden A'Jftragsstand. AJf diesen Ums and
ist dar Auftraggeber in der M1ttei'ung gornaß Aos 4 gegebenenfalls
a:;sdrücklich h1nwweisen.

13 Honorar

(11 Scfe;-rnlct.t a ;sdrückficn Unen;getlitchkeit aber aJcn nichts Anderes
vereinbart ist. wird gemäß§ 1004 urd § 1152 ABGB eine angemessenen
Entlohnu'lg geschuldet. Setern nicht nachweisilch e'ne andere
Veroinbarung ge:roffer W'Jrde sind Zahlunge'l des Auftraggebers imme·
avf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honorara pruch des
Berufsberechtigten ergibt sich   aus   der   zwischen ihm   und seine"'
Auftraggeber getroffenen Verei barung

(21 Das gute Emvernehmen zwischen den 4Ur Ausübung ei:1es
Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten und ihren Auftraggebern wird vo•
a lern durch möglichst i<Ja·e Entgei Jereinbarungen bewir'.(t.

(31 01e k'ei"ste verred·e,..bare Leistu gsoirhebe:rägt eine \1er:el
S!t.nde

(<:1 JIJch c e Wegze1 vrro C'b·lct-e .·.etse 1or rotv.er.ti:gen Urn•ang
ver·ecrre.:

151 Das Ai(te:-Jstudic;rr. ide· e gere'l Ka'lzie . das nar Art und
Umtag zur Vcrbere' ung des BcrJfsborechtrgtc'l noiViendig ;st. kanr
geso"dert vc·rechr.et werden.

(61 ErNe'st s1c'1 durch nachiräg:1cr hervorgekornmere  besondere
Ums:ände oder besondere lr.aspruchnarme durch de1Auftraggeber e'n
beretts Vllreinbart'.!s Er.tgelta1s unzur9ichend. so s•ndNachYecr.andlt;nger•
m::dem Ztel eir angsn:ess'2'1es Er.tgelt rachträg;·ch zu verehbarer.
üo'ic'l.0105 :st auch t:e1unzureichcndc·1 Pa•1schalhoncraror Jbl;ch.

(71 D1e Berfsberect-tlgter   verr;Jchncr. dre Neben«os:en und d c
U"'satzs:euer ZJSätz!ch.

(81 Z'-' den Nebenkosten zäh•er auch belegte oder pauscha:•erlc
Barauslagen.  Rcisess;esen (be; Bahnfahrten 1. Klasse. gegebcncnfa'ls
Schlafwagen). O•äte'!. Kilome:ergeld. Fotokopei rkos:en und ähnricho
Nebc kos:en

(9; Bei besondere!\ Haftpli!chtversichenmgserfordemisser. zä'1'e" d e
betreffeden Versicherungsprämien zu de'lNebenkosten.

(10) W eiters sind als Nobonkosten auch Personal und

11 A:- nahme·,erzüg :md unterlassene MitNirl<.ung des Auttraggebers

Kommt der  Auftraggeber mit der Ar.nahme der vorr Berufsberechtigten
angebotenen LeistJng tn Verzug oder un:erlässt der Auftraggeber eine
1hm  nach  Punkt  3  oder sonst  ,.;e obliegende Mitw rkung, so ist der
Berufsberechtig:e wr fns:fosen KJndigung des   Vertrages  ber!l"..h gt.
Seine Honora:ansprüche best mmen SICh nach Punk:12. Annahmeverzug
sow.e unterlassene MtNrkung sei:ens des Auftraggebers begründen auch
dann den Anspmct> des Be,., 'sberechugten auf Ersatz derihm hierdurch
entstandenen Mehraur",endunger. sow'e  des  verursachten Schadens.
wenn  der Berufsberechtigte  von seinem  Kundigungsrecr.t keinen
Gebrauch mach!.

12 Honoraranspruch

(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Kündigur.gj.
so gebührt dem Berufsberechtigten gleichwohl das vereinbarte EntgeH.
wgrn er zur Leistung bereit war und durch Umstände. deren Ursache auf
Seiten des Bestellers liegen. daran verhindert wordenist (§ 1168 ABGB).
der Berufsberechtigte i:ra::cht sich in desem Fal; nicht  anrechner zu
lassen. was   er dur& ande'W'.!i ge   Ver.vendl.lrg seiner und se're·
Mtarbe.ter Arbe1tskra:t erw'rb:oder zu erwerben unte"äss:

(2i Unterbleibt eine zur A.1sfünrung des   Werkes er'orderliche
lil11t1nkung des Aufuaggebers. so   ist   der Berufsberechtigte auch
berechtigt. irm zur Nachhoiung eine ange'llessene Fris:zu setzer.mit der
EMärung dass  nach fruchtlosem  Verstreichen der Frist der Vertrag als
aof,gehoben gelte.im Übrigen getlen die Folgen des Abs 1

!3) KOrd1gt der Berufsberechtigte ohne wichtigen Grund zur Unzei:.so
hat  er dem Auftraggeber den daraus   entstandenen Schaden nacl'
Maßgabe des Punktes 8 zu ersetzen.

c41 Ist der  Auftraggeber - aJI die Recitslage hinge•111'esen - damit
e1nvers!arden.dass sein bisheriger Vertreter den Auftrag ordnungsgemäß

Sachau'wcndnge für die Erstellung von Berichte . Gutachten uä.
anzusehen

(t t ) Für die AJsfOrn.ng eines Auftrages. dessen ger.1einschaftliche
Erled1gurg mehreren Berufsberechtigten üoertragen wordenist. wird vor
jedem das se[r.er Täbgkeit entsprechende Entgelt verrecl':nel.

(12; Ertgelte und Entgelr1orschüsse sird rr.angels anaerer
Verernbarungen sofon nach derescl'rit' icher Geltendmaci:ung fäl.g. F;i·
Entgeltzahlungen. die sp:.ter als 14 Tage nach Fälligkelt ge'eistet werdet'.
können Verzugszinsen    verrechne: vror:Jen. Bei beiderseitigen
Urternehmergeschä en ge:ten Verzugszi sen in der Höhe vor. 8 .übe•
dem Basiszinssa:z a!s vereinbart (siehe§ 352 UGBJ.

(13) D10 Verjährung rich et s•ch  nach § 1466 ABGB und beg1nnt mit
Ende der Le:stung bzw. m1t späteror. 1n angemessener Frist ertolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(14j Gegen Rechnungen    kanr innerha'b von 4    Wochen ab
Rechnungsdatum schrift:; ch beim Berufsberechtigten E1nspruch erhoben
worden.Andernfalls gi:t die Rechnurg a's arerkarnt O•c Auinal'me e'r.er
Rechnurg 1n die B:icrer gilt Jederfallsals Arerkel'ntnsi

(15) Au1 de Anwendung des§ 934 ABGB 1rr S1nne des§ 351 UGa. das
ist die An echtung wegen Verku!'Z'Jng über die Hä'r.e jr Gesct-.äf:e unte•
Untemet-mern.·Nird veroclltet.

14 Sonst;ges

(1) Der Berufsb.;recht;gte hat  neben  der angemessenen Gebühren·
oder Honorarforderung Anspruch auf E•satz seiner Auslagen.  Er kann
entsprecher.de Vorschüsse verlangen  und seine (lortgosetzte)-Tätigkeit
von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen.Er kann auch dio
Ausliofef'Jng des Leistungsergebnisses von der vollen Befnedigung seiner
Arsprücne abhä::g:g machen Auf das gesetzlice Zur:ickbehaltungsrecht
(§ 471 ABGB. § 369 UGB) w'rd in d'esem Zusamme'lhar.g verwieser.

Z'J Ende '1jhrt.so is:der AJftrag acr auszu!ürren. Wird   das Zu'iickbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeüb.: haf:et der
Berufsberechtigte nur beiiuass grober Fahrfässigkert bis zu• Höhe se;r.er
nocr o'fenen Forderung.BeiDa:.rerver.rägen dar' d1e Erbnngung weitere·
Le·stunger bis zu·Bezahiu'1g 'rühere• Leistungen veoNeigert we·den.Bei
Erbringung  vor Tei eis:ungen urd  o"e'ler  Teilho"orerung gi't cfes
sirngenäß.



(2}      Nach Übergabe sämtlicher. vom Wirtschaftstreuhänder ersteHten
aufbe•.vahrungspfliehtigen Da;en an d!:!n  Auftraggeber bzw. an den
nachfolgenden Wirtschaftstreuhänderist der Berufsberechtigte berechtigt.
d:e Daten zu löschen.

{3) Eine Beanstandung der Arbeiter. des Berufsberect:tigten berechtigt.
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur Zurückha'tung
der ihrr. nach Abs 1 zustehenden Vergütungen.

(4) Eme Aufrechnung gegeForderungero des Berufsberechtigten aui
Vergütun ;en nach Abs 1 ist  nur mi!unbestrittenen oder rechtskräflgi
restgestellten Forderungen zulässig.

(5) Der Serufsberecht:gte r,at a'.Jf   Ver!a gen und Kosten des
Auftraggebers alle Un:erlager. herauszugeben. die er aus A lass seiner
Tätigl(eit von  diesem erhalten hat Dies g;!l jedoch r.icht für der.
Schriftwechsel zw!scher dem Barufsberechtig en    u d se:nem
Auftraggeber und f0r d:e Schnftst cke. d!e dieser ir. Urschrift besitz:l und
fCr Schriftstücke. die einer Au!bewahrwngspflicht nach der
Geldwäscherichtlinie unterl1egen. Der  Berufsberechtigte kann  vor.
Unterlagen. d1e er an der. Auftraggsbec zurückgibt. Abschriften cder
Fotokopien anfert:gen.Der Auftraggeber l'>a:niefür die Kosten insoweit zu
tragen a's diese  Abschriften oder Fotokopie zvrn nacl:träglicher.
Nachwe•s der ordnungsgemäßen Eriü'lur>g   der Serufspflichter. des
B rufsbe echtigten erforderiich sein !<.5r'inter.

{6) Der Auftragnehmer ist bere htigt. 11'?1 Fa'!e der Auitragsbeendigur.g für
weiterführerde Frage'1nach Auftra sbeendigung und d's Gewährurg des
Zugangs Zl! der  relevanten lr.formafonen übe das gepr:Jfte
Unternehmen ein angerr.cssencs Entge:t zu verrechnen

(7i Der Auftraggeber hat die dem Ber·Jfsberecht:gten übergebener.
Ur.terlager. nach Abschluss der Arbei!en binner. 3 Monaten abzuholen.
Bei Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Berufsberechgte
nach  zweimaliger nachweislicher Aufforderung an  den Auftraggebe.
übergebene Unterlagen abzuholen. diese auf dessenKosten zurilckstel!en
und.'oder Depotgebühren in Rechnung stellen.

(8) Der Berufsberechtigte ist berechtigt. fäliige Honorarforderungen mit
etwaigen Dspotguthaben. Verrechnungsgeldern, Treuhandgeidern oder
anderen in seiner  Gewahrsame befindlichen liquiden Mittein a:Jch bel
asdrücklicher lnver.vahrungnahme zu kompensieren sofern der
Auf:raggeber mit einem Gegenarspmch des Berufsberechtigen rechnen
muss:e

{9} Zur Sicherung e:ner bestehender. oder künftigen Honorarforderur g
ist  der Berufsberechtigte berechtigt. ein finanzamtliches Guthaben oder
e•n anderes Abgaben·oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf eif'l
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten
Transfer zu verstf•ndigen. Danach kann der  sichergestellte Betrag
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

t 5 Anzuwendendes Rechi. Ertüllungsor:.Gerichtsstand

(1J Für  den Auitrag. seie Du,chfür.rung und  die sich   hieraus
ergebenden Ansprüche g:tt nur österre1chisches Recht.

(2) Erfüllungsort ist  der Ort der beruflichen Niedenassung des
Berufsberechtigten.

{3j Für Streitigkeiten ist das Gericht des Erfüllungsortes zuständig

16. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen

(1) Bei Abschlussprüfungen. die mit dem Ziel der Erteilung eines
förmlichen Bestätigungsvermerkes durchgefUh-t werden {wie z.B.§§268fi
UGB) erstreckt sich der Auftrag. soweit nicht anderweitige schriftliche
Vereinbarungen ger:otfen worden sind.nicht auf die Prüh;'lg der Frage ob
d;e Vorscl1riften des Steuerrechts oder Sordervorschriften. wie z B. die
Vorschritten des Preis·.Wettbewerbsbeschränkungs und Devisenrechts.
e·ngeha!ter. sind. Die Abschiussprüfung erstreckt sich auch nicht auf die
Prüfung der Führung   der   Geschäfte hinsichtlich Sparsarr.keit.
Wirtschaf ichkeit und Zweckmäßigkeit. Im Rahmen der Abschlussprüfung
i::-esteht auch keine Verpiilchtung zr Aufdeckung von Buchfälschungen
und sonstigen Unregelmäßigkeiten.

(2) Bei Abschlussprüfungen ist der Jahresabschluss. wenn ihm der
uneingeschränkte  oder e!ngeschränkte Bestätigungsvermerk beigesetzt
werden kann. mit jenem Bestätigungsvermerk zu versehen. de·der
betrefierdan Unternehmensform entspricht.

(3] Wird eif'l Jahresabschiuss mit dem Bestät;gur.gsvermerk
des Prüfers veröffentlicht, so darf dies nur in der vom Prüfer bestätigten
oder in einer von ihm ausdrücklichzugelassenen anderen For:n erfolgen.

(4) Widerruft der Prüfer der. Bestä:igungsvermerk. so darf dieser nicht
wei!erverwer.det werden.  Wurde der Jahresabschluss mit derr.
Bestätigungsvermerk veröffentlicht. so ist   auch  der Widerruf zu
veröffertiichen.

(5i Für sonstige gese:zliche und freiwlilgi e Abcschlussprüfurgen sowie
für andere Prüfungen geltendie obigen Grundsätze sinngerr,äß.

17 Ergänzende Bestimmungen für die Erste:tung vor;
Jahres· und anderen Absc;üssen.

iür Beratungstä:igkeit und andere ir:'l Rahmen eires
Wer' vertrages zuerbr:ngende Tätigkeite'1

(1) Der Berufsberechtigte ist berechtigt bei obgenar.nten Tä':gKe>ter.
die Angaben des Auftraggebers. insbeso dere Zat:lenargabsn.as richt1g
anzunehmen. Er hat jedoch dee1 Auftraggeber af von ibm Iestgesteiite
Urcrichtlgkeiten hinzuweisen. Der Auitraggcber hat derr.
Beruisberechtig:en alle für die lflarru'1g von Fris:en wesentlicher
Unter'agen. insbesondere Steuerbescheide. so rechtz;ng vorzulegen.
dass dem   Berufsberechtigten e:ne   ar.gernesser:e Searbeitungsze·t.
mindestef'ls jedoch eine Woche,zur Vet:i:gur.g steht.

t2J Manga!s einer ar.der9i!!ger: schr!ft:icher Verginbaru;-g uMfasst
d'e Beratungstätigl<c:t folgende
Tät'g)o;!):tcn:

a· A:.;sarbettur.g der Jahressteversrlär";nge'1 für dte Ewkommen ocer
K0rperschaftste1Jer sovie Umsa zste..;er U'1d Z'Nat auf Grunc ce
vom Auftraggeber   vorzuleger.den  oder vom A !tragr;ehr.e•
erstellten Jahresabschüi sse und sonstiger, für d•9  Sesleuerung
erforde-lichen A•Jfsteilur.gen und Nachweise.

b; Prülur:g der Bescheide zu den unter a) gsnannter Erk:ärur-gen
C) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Z sammenhang mi:den

urter a) und b) genannten Er!därunger. undBescheiden.
d·, Milwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertur.g der Ergebnisse

von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der  unter ai

genannten Steuern. Erhä!t der Berufsbcrcchtig!e  für die laufende
Steuerberatung ein Pauschalhonerar.so sind mangels anderweitiger
schriftlicher   Vereinbarungen die un:er  d) u d   e) genannter'
Tätigkeiten gesondert zuhononerer1.

(3J Die Bearbeitung besonderer Emzelfragen der E.nkommensteuer.
Körperschansteuer und E:nheitsbewcrtung sowie allr Fragen de·
Umsa:zsteuer, Lohnsteuer und sonstiger Steuern und Abgaben erfolgt nu'
auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt a'.Jch für

a) die Bea!"'.)eitung einmalig anfaJ:ender Steuerangelegenhe1ten. z.B.
aui dem Gebiet  der  Erbschaftssteuer. Kapita!verkehrsteuer.
Grunderwerbsteuer.

b} d1c     Verteidigung    und die Be!ziehun ; zu dieser im
Finanzstrafverfahren.

C) die beratende und gutachtlche Tä:::gkeit im Zusammenhar.g
mit

Gründung, Umwandlung, Verschmelzung. Kapitalerhöhung und ·
herabsetzung. Sanierung. Eintritt und AJsscheiden eines
Geseilschatters, Betiebsveräußerungen. Liquida!Jon.
betriebswirtschaftilche Beratung und andere Tä:::gkeiter. gemäß §§
3bis SWTBG.

d) die Verfassung der Eingaben zur.1 Firmenbuch im Zusammenhang
mit Jahresabschlüssen einschlie3!ich der erforderlicher.
Evidenzführur.gen.

(4) Soweit die Ausarbe;tung der Umsatzsteuer).ahrese'k!ärur.g  z m
übernommenen Auftrag zählt. gehört dazu nicht die Uberpr::ifung e Naige'
besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die PrQfung. ob alie in
Betracht   kommenden umsatzsteuerrechWehen Begünstigungen
wahrgenommen worden sid, es se1 denn hierüber besteht eme
nachweisilche Beauftragur.g

(5l Vorstehende Absätze gel:en nicht beiSachversländigentätigke.i:

II. TEIL

18 Geltungsbereicn
Die A·Jftrassbedingungen des II. Teiles gelten für Werkverträge über d:e
Führung der Bücher. die Vorr-ahme der Personalsachbearbeiung und d:e
Abgabenverrechrung.

19.Umfang ;nd Ausführung des Aultrages

(11 Auf die Absätze 3 und 4 der Präambelw"d ve Nieser.

(21 Der Berufsberechtigte ist berechtigt. dio ihm erteilten At;Sünftc
uno übergebenen Unterlager des Auftraggebers, ir.sbesor.cere
Zahlenangaben, als richtig und vollstär.dig anzusehen und de
Buchführung zu  Grunde zu leger.. Der BerJfsberechtig:e 1st ohne
gesonderten schr.ft11chen Auhrag nicht verpfl;chtet, Unrichtigkeiten fes\ zu
stellen. Stelh er allerdings Unrichtigkeiten fest. so hat er dies dem
Auitraggeber bekannt zu geber..



(3} Falls 1ur die im P:m t 18 genannten Tätigkeite" ein
Pauschalhorarar vereinbart ist, so sni d mangesl aderweitiger schriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstät gkeit im Zusammenhang mit abgaben-
und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss
von Vergle:chen über Abgabenbemessungs- oder BeitragsgrJndlagen.
Berichterstattur.g.Rechtsmitteierhebung uä gesondert zu honor:eren.

(4) Die Bearbeir..mg besonderer Einze:tragen im Zusammenhang mit
den im Punkt 18 genannten Tätigkeiten, insbosondee Feststellungen
über  das prinzipielle Vorliegen   etner P•chtversicherung, erfolgt nur
aufgrundeines besonderen Auftrages und ist nach dem I. oder 111. Te'! der
vorliegenden A:;ftragsbedingur-ge'l zubeurteilen.

(5) Ein vom Bemfsberechtigten bei einer Behörde (z.B. Finanzamt.
Sozialvorsich<nmgsträger) elektronisch eingereichtes Anbr'ngen ist a!s
mcnt von ihm bez'ehur.gsweise vc!'T' ütermitte;r.der Bevollmacl'tigter.
unters:::hrieben anzusehen.

20. Mitvtrl'«ungspiltcf:t des A ;ftraggebers

Der A;ftraggeaer ha: dafür zu sorge. dass dem Berufsberechtigten auch
ohne dessen besondere A,JHorderung a::e für die Führur.g der Bücher.die
Vor,.,ahme de• Persor.a!sachbearbe:t<;rg t;nd die Aogabeverrechnung
no!wend:gen A;skCmne ud  u :er:agen zum vereinbar\er; Term'n zu•
Verfüg:;rg s:et-e:1.

(1i Soweit  n:chl ett as Anderes  schnftlich vere·nbart tst. kan11 der
Vertrag ohne Angabe von Grü;:den vor. jeden der Vertragspar.ner unter
Ei:'lhalt;;ng e:ner dreimonatigen Kündigungs rist :wm Er.de
eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Komm: der Auftraggeber  seir:er Verpflichtung gemäß Punkt 20
wiederhellnicht nach.berechtigt dies den Berufsberechtigten zu sofortiger
tnstloser Künd•gung des Vertrages.

(3) Kommt   der Berufsberechtgi te mit der Le,stungserstellung aus
Grür.den in Verzug. die er allein zu vertreten hat. so berechtigt dies den
Auftraggeber zu sofortiger frist!cser KCrdigung des Vertrag%.

(4J Im Falle der Kündigung des AJitragsverhä:tnisses zähl en nur
jene Werke zum Auftragsstar.d. an denen der Auftr<Jgnehmer bereits
arbe;tet oder dei üter..v'egend :n der Küt:digungsfrist iertig gestellt
werden können und die er binnen eines Monats nach de• Kündigung
bekannt gibt.

22.Honorar und Honoraranspruch

(1) Sofern mchts Anderes schnf11ich vereinbart 1st. g•tt das Honorar als
jeweils für ein Auftragsjahr vereinbar..

(2.o Bei Vertragsauflösung gemäß   Pun«t 21   Abs 2 behält der
Berufsberechtig:e den vollen Honoraranspruch lür dreiMonate. Dies gttl
auch bei Nichteinhallung der Kündigungsfrist durch den Auftraggeber.

(3) Bei Vertragsauflösu<'g gemäß Punkt 21 Abs  3 hat der
Berufsberechtigte  nur  Anspmch aul Honorar fJr seine btshengen
Leistungen.sofern sie für den Auftraggeber verwertbar sind.

(4) Ist kein Pauschalhonorar vere:nbart. richtet sich  die Höhe
des Honorars gemäß Abs 2 nach dem Monatsdurcr schnitt des
laufenden Aui!ragsjahres b•s zur Vertragsauf!ösung.

{5) Sofem nicht ausdrückich Unentgelt!ichkeit, aber auch nichts Anderes
vereinbart ist,wrid gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen
Entlohnung geschu!det. Setern nicht nachweislich eine
andere Vereinbarng  getroffen W'Jrde sir.d Zahlungen des Aulr:aggebers
immer a:;f die   älteste    Schuld anzurechnen. Der
Honoraranspruch des Berufsberechtigten  ergibt sich avs der
zwischen ihm und seinem Auftraggeber getroffenen Verei'lbarurg. Im
Übrigen geiler die unter Punkt
13. (Honorar) normierter.Grundsätze.

(6) Au'die Anwendung des §934 ABGBim Sinne des§ 351 UGB.das
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte
unter Unternehrnem. wird verzichtet.

23.Sonstges

24. Geltungsbereich

(1) Oie Auitragsbedingungen des 111 Te:les  gelten für alie in den
vorhergehenden Tei!en nicht erwähnten Verträge, di e nicht
als Werkverträge anzusehen sind und nicht mitin den v-:Jrhergehenden
Tei!en erwähnten Verträgenin Z<. sammenhang stehen.

(2) Insbesondere gilt der 111. Teil der Auftragsbedni gungen für Verträge
über einmalige Teilnahme an Verhandiungen. für Tätigkeiten als Organ irr
lnsolvenz-terfahren, für Ver.räge über einmaliges Einsc'lre' en und über
Bearbe•tur.g derin P ,;nkt 17 Abs 3 erwä.nten Einzelfragen ohne Vorliegen
eines Dauervertrages.

25. Umfang und AusführJn!; des Au'trages

A,J1 die Absätze 3 und 4 der Präar.1bel"ird ve"NJeser.

(2.> Der Berufsbe echtigte ist berechtig1  und vsrpt;icr.te:. die 1hrr
erteilten Auskm:: fte und übergebenen Ur.:erlagen des Auftraggebers.
insbesondere Zai>Jenangaber.. ais richtig und vonständig anz:sehei'l. Er
ha:im Flnar.zstraf er!ahren d.e Rec1-J1e des Auftraggebers Zu w hre'i

3l Der Beru:sberech::gte :s:oh•·e Q$SOndorte·1 scnnftliche.., A ftrag
mchverpf:ichtet. U'irict:·ti;;Jkeiten fest zt.: ste:ter Slett' er arerdir.gs
Unrichtigke!te!est so rat er dies dm A..:t:r.aggeber b-ekannt zu geben.

2€. ll.'itll!rkuro!:]spfl:crt aes A!.l raggoers

Der Auftraggeber hat daiür zu sorge" dass dem Berufsberechttg!e" a c
ohne dessebesondere Auftorderung a:! e notwendigeA:sjnfte und
Unterlagenrechtze;tig zur Verlüg:.mg stehen.

27.Künd'gung

Soweit richt etwas Anderes schrifthch vereinbart oder gesetzlic!:l
zwir,gend vorgeschrei ben ist. können  die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mit sofortiger W'rkungkünd:gen (§ 1020 ABGB!.

28 Honorar und HonoraraT'spr:JCh

(1) Sofern ntcht ausdrücklich Unentgeiti<Cho{e:t, aber auch ntchts Ar.deres
vereinbart:st. wirdgemäß§ 1004 ur.d § 1152 ABGB eire angemessenen
Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweist:ch eine andere
Vereni barung getroffen wurde sind Zahiur gen des Autt aggebers immer
a:;f die ätteste Schuld anz!.lrechnen. De Honorara spruch des
Berufsberechtigten ergib: sich aus der zv;ischen irm und se:nem
Auftraggeber getroffenen Vereni barung.Im Übrigen gelten d:e unter Punkt
13. (Honorar) normierter. Grundsätze.

(2J Im Fa:le dsr Kündig•;ng is:der Hooraranspruch nach den bere1:s
erbrachten Leistungen. soier:1 sie für den Auraggeber ver..vertbar s:nd. zu
aliquo:ieren.

{3J Auf die Anwendung des § 934 ABGB :m Sinne des § 351 UBG das
ist dei   Anfechtung wegen Verkürzung über die Hä:e für Geschäfte unter
Unternehmern. wird verzichtet.

29 Sonstiges

Die VerNe·sungen des Punk:es  23 aulBesürr.mngen des I. Teiles der
Auftragsbedingungen ge!tensingemä3.

IV. TEIL

30 Geltur.gsbereich

Oie Auf:ragsbedmgunger. des !V. Teiies geite a'Jsschheßlich für
Verbrauchergeschäfts gemäß Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz
vom 8.3.1979 BGBlNr.140 in :ier derzeit güigen Fassungl

31 Ergänzer.de Bestimmunge" für Verb•aucrergeschäfto

(1J Für Verträge zwischen Berufsberechtigten ur.d Vertrauehern gelten
die zwingenden Bestmi mungen des Konsumenteschu:Z·gesetzes.

Im Übrigen gel:en d!e Bes:mmungen des
Autragsbedingungen sinngemäß.

111. TEIL

Te:es de' (2) Der Berufsberechtigte hahel nur   f(ir vorsätzliche und grob
fahrlässig verschuldete Vertetzur.gder über ommenen Verptlichtunger..

(3J Ar.stelle derim Punk!8 A:>s 2 AAB normier!en Begrer.zur.g <St a .-cr
im Falle grobe• Fahrlässigkeit die  Ersatzpf:c: hldes Berufsberechtigten
nicht begrenzt.



(4j Punk! 8   Abs 3 AAB (Gcl:endmachung der Schadenersatz·
ansprüche innerha:b einer bestimmten Fristj gilt nicht.

(5 Rücktrittsrecht gemäß§ 3 KSchG.

Hat der    Verbraucher    seine Vertragserklärung mcm in den vom
Ben,Jfsberechtigten dauernd benütz:en Kanzleiräumen abgegeben. so
kann er vor; se!nem Ver!Jagsantrag oder 'ICm Vertrag zuriicktreten. Dei ser
Rücktritt kann  bfs zum ZustandekoMmen des Vertrages oder danach
binnen einer  Woche erklärt werden:die Frist beginnt mit der Ausoigung
e'ner Urkunde. d:e   zumindest den   Namen und die Anschrltt des
Berufsberechtigten SO>tJie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält
an den Verbra.ucher. fpJhes!ens jedoch mit dem Zustandekommen des
Vertrages zulaufen. Das Rück1rittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu.

wenn er selbst die geschäftliche Verbindut"g m:t dem
Berufsbe echtig:en oder dessen Beauftrag:en zwecks Schließung dieses
Ve-trages angebarnt hat

zweiten Jahres hinausgeschoben werden. in solchen Verträgen kam die
Kür.digungsfris:auf höchs!ens sechs Monate verfängort werden.

(c) Er.ordert  die  Ertüllu!1g eines bestimmten. in  !it.a) genannten
Vertrages erhebliche Aulwendurgen des Berufsberechtigten und hat er
dies dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschiie!lung bekanrt
gegeben, so können den Umständen angemessene. von deninlit.a) und
b} genannten abweci  hende Kündigungstermine und Kündigungsfristen
vereinbar! 1"•;erden.

(d) Eine Künd:gung des Verbrauchers die ri.cht fristgerecht
asgesprochen worden ist. wirc   zum   nächsten r.ach Ablauf    der
Künd•gungsriist liegendenKündigungsterMin wir:sam.

2 wem: dem
Bespr:cu-nger; Z'li:schen
vorar.gegar.ge'1sind oder

Zustande omMer:
der. Beteiligten

des
c-der

Vertrages keine
ihren Beauftragten

3 bei Verträgen.bei de:1en die beiderseitigen Leistungen sotor: zu
e:-::>r•nge.-, s:r.d wenn s e üo::c>·erweise von Beru!sberechüg:en außerhalb
ihrer Karu'e.räu:re geschicssewerde unc das >ereinbnrte Entgelt € 15
nrct::•:iberste·gt.

Der R JCk.tiü bedarf zu seiner R ec";tswlrksarnkeit der Sc!'-.riftoi rm. Es
genügt     wenr     der Verbraucher ein Schrif1stück. das sc'ne
Vertragser läruwg     ode·    d:e   des Berufsberec •llgter, enthält. derr.
Berufsberechtig:en m:t e;nem Ve merk zurückstellt. der erkennen lässt.
dass der  Verbraucher  das Zustandekommen  oder die Aufrechterhaltung
des Vertrages ablehnt. Es genügt. wen!' die Erklärung innerhalb einer
Wcche abgesendet wird.

Trin der Verbraucher gemäß§ 3 KScr.G vom Vertrag zurück so hat Zug
t;m Zug

1. der Berufsberecht gte ale empfangenen Leistungen
samt gesetzlicher. Zinsen vom Empfangstag an zurjckzuerstatten und den
vom
Verbraucher auf dei
Aufwar.d zu ersetzen!

Sache gemachten notwer.digen und nützlichen

2. der Verbraucher de"' Berufsberechtigten den Vlert der
Le:st;;ngen zu vergüter . sowei:s·e ;hm zum klaren und überw;egendel'
Vorteilgereichen.

Gemäß§ 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche
unberührt

(6J Kostenvoranschläge gemäß§ 5 KSchG

Für die Erstellung eines Kostenvcranschtages :m Sn;n des § 1170a ABGB
durcr.den Berufsberechtigten hat der Verbraucher ein En:ge!t nur dann zu
zat:len. wenn er  vorher auldiese Zahiungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Serufscerechtigten
zugrunde gelegt. so g:lt dessen Richtigkeit a!s gewährleisteL wenn nicht
das Gegente!l ausdriickiich erl<:ärt ist.

(7) Mängelbeseitigung:Pur;i(t 7 wird ergänzt

Ist der Berufsberechtigte nach § 932  ABGB verpflichtet. seine Lei
stungen zu verbessern oder Fehlendes nachzutragen. so hat er diese
Pflicht zu erfüllen, an dem Ort. an dem die Sache übergeben worden ist.
Ist  es für den Verbraucher tunlich. o:e Werke und
Unterlagen vorr. Berufsbe'echtigten gesendet     zu erhalten.    so
kann dieser diese Übersend(;ng auf seine Gefahr nd Kosten
vornehmen.

(8) Gerichtsstand.Anstelle Punkt 15 Abs 3:

Hat der Verbraucher •m Inland seir.en Wohns!:z oder seinen
gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er :m Inland beschäftigt. so kann für
eine K:age geger ihn nach den §§ 88. 89. 93 Ats 2 ur.d 104 Abs1 JN nur
die Zuständgi keit e:nes Gerichtes begründe:werden, ir dessen
Sp,engelder Wohnsitz,de·
gewöhnliche Auien!halt oder  der Ort der Beschältigung liegt

{9;       Verträge über wieder'.<ehrende Leistungen

{aj     Verträge, dureil d.e    s1ch der Berufsberecht gte zu
Werkleis:ungen und  der Verbraucher zu w;ederholten  Geldzahlungsr.
verpf!:chten und die für eine unbestimmte oder eine   ein Jahr
l:bersteigende Zeit geschlossen •.vorden sind. kann der  Verbraucher unter
Einhaltung einer zweimonatigen  Frist zum Ablauf des  ersten Jahres.
nachher zum Ablaut jewe;ls eir.es halber.Jahreskündgi en.

(b) Ist die Gesamtheit der Leistur.gen eine nach 1hrer Anunteilbare
Le:stung. deren  UIT'tang und Pre1s  schon bei der  Vertragsschließung
beS1immt sind. so kanr. der erste Künd;gur.gstermin bis zum AblaJ.Jf des


